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MICHAEL BOSCH

DIE GLOBALE VERANTWORTUNG DER

KULTURWISSENSCHAFTEN

Michael Bosch, geb. 1958 in Iserlohn, Studium der Theologie und Philoso
phie in Faderbora und Freiburg i. Er., Promotion 1993 („Schicksal und
Freiheit in der Philosophie Soren Kierkegaards"), seit 1994 wissenschaftli
cher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät Paderborn (Forschungspro
jekt zu einer Philosophie des Wir), 1995 - 1997 Lehrauftrag für Philoso
phie an der Theologischen Fakultät Paderborn.
Forschungsschwerpunkte: Ethische und begründungstheoretische Bedeu
tung der Pluralität, Verhältnis von Perspektivität und Ganzheit, Kulturphi
losophie (insbesondere Ernst Cassirer).

1. DIE GLOBALISIERUNG ALS ETHISCHE HERAUSFORDERUNG

1. Globale kulturelle Veränderungen

Epochenwenden zu beschwören, gehört zu den beliebtesten wie auch
umstrittensten Gebärden sich populär gebender Geschichtsphiloso

phie. Angesichts eines neuen Millenniums scheint die Emphase des
,New Age' ebenso auf massenwirksam fruchtbaren Boden zu fallen
wie die elitärere Eschatologie des ,posthistoire', in welcher die zeit

gemäß beliebige Vielfältigkeit sich als Endgestalt zeitlos affirmiert und
gerade damit die Verantwortung für eine zu gestaltende Zukunft im
21. Jahrhundert verabschiedet. Doch eine solche Verantwortung zu
übernehmen, ergibt sich gerade dann als Aufgabe, wenn die Ahnung

einer Epochenwende nicht unbegründet sein sollte. So bedenken auch
die Kulturwissenschaften ihre ethische Relevanz angesichts der Ver
änderung kulturellen Lebens, die sich in unserer Zeit schneller denn
je vollzieht. Freilich könnte die Schnellebigkeit der Zeit in sich schon
ein Argument gegen eine vorschnell epochale Deutung der Verände
rungsprozesse sein, wenn nicht in dieser Schnelligkeit selbst ein die je-
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weiligen Veränderungen übergreifendes und durchdringendes Kriteri
um des Neuen zu sehen wäre. Die damit verbundene Komplexitätsstei
gerung, die eine reflexive Deutung der Kulturen zu bewältigen hat,
führt zu einer Potenzierung kultureller Prozesse und damit auch zur
Notwendigkeit einer potenzierten Reflexivität, als welche sich die Kul
turwissenschaften zu verstehen haben. Wenn G. W. F. HEGELs Dik-
tum, daß eine Philosophie als „ihre Zeit in Gedanken erfaßt" immer
schon zu spät komme, da ihre Reflexionsarbeit erst beginne, wenn „ei
ne Gestalt des Lebens alt geworden ist"\ eine Mahnung an jedes
vorauseilende Epochenbewußtsein beinhaltet, so stellt sich uns heute
doch die Frage, ob mit der Potenzierung der Reflexivität nicht auch
die „Eule der Minerva" ihren Flug beschleunigt habe und der Dämme
rung vorauseile. Die Gefahr des Irrtums ist dabei ohnehin nicht zu

bannen, und nur der Glaube an ein jetzt schon erreichtes Ende der
Geschichte kann sich der Illusion überlassen, daß die unverfügbare
Geschichte nicht mehr der Riclitplatz aller Zukunftsentwürfe sein wer
de.

Das Szenario globaler kultureller Veränderungen, mit dem wir kon
frontiert werden, ist oft genug beschrieben worden, und daß es ein
globales ist, bildet selbst einen seiner grundlegendsten Aspekte. Wir
haben es mit einer fortschreitenden Verflechtung von Nationen und
Kulturen zu tun, die sich auf den verschiedensten Ebenen sowohl im
Innen- als auch im Außenbezug bisheriger kultureller Identitäten voll
zieht. K. LUGER unterscheidet fünf Ebenen der Globalisierung:

„im ethnischen Bereich (ethnoscapes), der durch Flüchtlings- und Tou
ristenströme, durch Gastarbeiter und Immigranten erzeugt wird; im
technischen Bereich (technoscapes) durch den Technologietransfer,
wodurch sich z. B. Formen der Arbeit und Berufsbilder verändern; im
Finanzbereich (financescapes) durch weltweit agierende Wirtschafts
konglomerate, Geldtransaktionen, Börsen- und Aktienhandel; im Me
dienbereich (mediascapes) durch die transnationale Informations- und
Unterhaltungsindustrie, den weltweiten Vertrieb von Film, Fernsehen,
Printmedien, im ideologischen Bereich (ideoscapes) durch die Propa
gierung verschiedener Lebensformen, W^ert-, Normen- und Rollenvor
stellungen, Konsumhaltungen (»American Way of Life'), Religionen,
Vorstellungen von Freiheit und Demokratie sowie politischen Ideologi-

1 G. W. F. HEGEL: Grundlinien der Philosopln'e des Rechts (1976), S 26, 28.
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en. Alle diese Bereiche sind Auslöser und Treibriemen von kulturellem
Wandel und weltweiter Interdependenz.""

Der auf diesen Ebenen sich vollziehende Globalisierungsprozeß erhält
in unseren Tagen nochmals eine Intensivierung durch jene digitale
Vernetzung, die viele als eine kulturelle Revolution ansehen. Gerade

die damit gegebenen Möglichkeiten, Gefahren und Aufgaben hat eine
kulturwissenschaftliche Reflexion zu berücksichtigen. So stellt auch
LUGER heraus:

„Es besteht kein Zweifel daran, daß den Kommunikationstechnologien
eine Schlüsselfunktion innerhalb dieser Prozesse zukommt".^

2. Die Asynchronie der Globalisierung

Die Dringlichkeit einer ethischen Reflexion der globalen Verände
rungsprozesse ergibt sich aus einer besonderen Asynchronie der Glo
balisierung. Die durch technologische und ökonomische Entwicklun
gen beschleunigte weltweite Vernetzung hat nicht in gleichem Maße
zu einem neuen Bewußtsein der kommunikativen Verbindung der
Menschheit als einem ethisch verbindlichen Prinzip geführt. Es droht
ein weiteres Auseinanderfallen von ökonomisch-technologischer, kom
munikativ-kultureller und multinational-politischer Entwicklungen.
Angesichts der Globalisierung auch der Folgeprobleme der westlich
technologischen Zivilisation, die ein das Überleben der Menschheit be
drohendes Ausmaß angenommen haben, erscheint diese Asynchronie
als beunruhigend. Welche Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
verbleiben noch gegenüber transnationalen Sachzwängen? Es verwun
dert nicht, wenn P. KENNEDY pessimistisch schreibt:

„Die globalen Trends scheinen also weniger Anreiz für präventives
Handeln als Anlaß zur Verzweiflung zu bieten.'"^

2 K. LUGER: Offene Grenzen in der Kommunikationswissenschaft (1994), S. 39.
3 Ders., ebd. - Ansätze zu einer kulturwissenschaftlichen Thematisierung der neuen

Kommunikationskultur finden sich in: S. BOLLMANN (Hg.): Kursbuch Neue Medien
(1996); G. KAISER/D. MATEJOVSKI / J. FEDROWITZ (Hg.): Kultur und Technik im 21.
Jahrhundert (1993); M. KLEPPER/R. MAYER/E.-P. SCHNECK (Hg.): Hyper-Kultur
(1996); F. KITTLER / D. MATEJOVSKI (Hg.): Literatur im Informationszeitalter (1996).
4 F. KENNEDY: In Vorbereitung auf das 21. Jahrhundert (1993), S. 425.
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2 K. LUGER: Offene Grenzen in der Kommunikationswissenschaft (1994), S. 39.
3 Ders.‚ ebd. — Ansätze zu einer kulturwissenschaftlichen Thematisierung der neuen

Kommunikationskultur finden sich in: S. BOLLMANN (Hg.): Kursbuch Neue Medien
(1996); G. KAISER/ D. MATEJOVSKI /J. FEDROWITZ (Hg.): Kultur und Technik im 21.
Jahrhundert (1993); M. KLEPPER / R. MAYER / E.-P. SCHNECK (Hg.): Hyper-Kultur
(1996); F. KITTLER / D. MATEJOVSKI (Hg.): Literatur im Informationszeitalter (1996).

4 P. KENNEDY: In Vorbereitung auf das 21. Jahrhundert (1993), S. 425.
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Um SO dringender ist eine verantwortungsethische Besinnung auf die
noch offenen Möglichkeiten geboten. Das Gefährdungspotential der glo
balen Probleme {soziale Ungerechtigkeiten insbesondere zwischen Nord-

und Südhalbkugel, militärisches Zerstörungs- und Konfliktpotential, öko
logische Krisen) stellt uns vor eine neue Dimension ethischer Verantwor
tung:

„Fast alle traditionellen Fragen moralischer Natur erscheinen seltsam
obsolet, wenn sie mit diesen drei Problemen konfrontiert werden -
denn wenn es uns nicht gelingt, sie zu lösen, werden zukünftige Gene
rationen sich schwerlich über irgendwelche moralische Probleme den
Kopf zerbrechen können.""'

3. Globalisierung und ethische Universalität

Die Tragweite dieser Probleme stellt die Ethik aber auch in neuer Wei
se vor die Frage einer universalen Begründungsdimension. Universa
lität kommt - zumindest problemanzeigend - in den Blick als Korrelat
der globalen Problemdimension, ohne daß von dieser hypothetischen
Perspektive aus schon die Frage nach Möglichkeit oder gar Notwendig
keit der Universalität als ethischem Geltungsprinzip beantwortet wer

den könnte. Doch das philosophische Ringen um einen Universalisie-
rungsanspruch erscheint in neuer Weise als sinnvoll und erforderlich.
Andererseits verbindet sich mit der Universalitätsidee ebenso wie mit

der konkreten Globalisierungstendenz eine Problematik, auf die gera
de die Kulturwissenschaften sensibel reagieren: Führt dies nicht zur
Nivellierung kultureller Vielfalt in einer - vor allem westlich gepräg
ten - „Welt-Kultur"? Kulturvdssenschaftlich ergibt sich die doppelte
Aufgabe, einerseits die globale Vernetzung als neues kulturelles Phä
nomen zu thematisieren, andererseits aber auch deren Auswirkungen

auf die bisherigen Kulturen zu berücksichtigen. An dem problemati
schen Begriff einer die Kulturen durchdringenden globalen Kultur hat
auch die Reflexion über eine neue moralische Funktion der Kulturwis

senschaften anzusetzen. Dabei gilt es, sowohl die in der weltweiten

Vernetzung liegenden Gestaltungsmöglichkeiten als ethische Hand-

5 V. HÖSLE: Praktische Philosophie in der modernen Welt (1992), S. 133.
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lungsperspektive ernst zu nehmen als auch die Gefahren einer kultu
rellen Homogenisierung zu bedenken.® Eine vorschnelle „global
village"-Euphorie ist hierbei ebensowenig angebracht wie kulturrelati
vistischer Pessimismus. Die Aufgabe wird vielmehr sein, ein Verständ
nis von Universalität voranzutreiben, das sich nicht gegen die kulturel
le Differenziertheit stellt, sondern diese einschließt.'^ So erweist sich
die Problematik der Globalisierung als Fokus, in dem sich philosophi
sche Ethikbegründung und Kulturwissenschaften in einer gemeinsa
men Verantwortung für die Menschheitsfragen treffen. Es geht um die
Idee der Moralität im Plinblick auf eine komplex-differenzierte Ein
heitsstruktur pluraler Menschheitsverfassung. Diese als Prinzip des
Handelns vorrangig philosophisch zu reflektierende Idee bezieht die
Kulturwissenschaften in entscheidender Weise in den ethischen Dis

kurs mit ein und führt sie darüber hinaus zu einer eigenständigen,

neuen ethischen Funktion.

II. DIE ETHISCPIE RELEVANZ DER KULTURWISSENSCHAFTEN

In einem ersten Schritt soll das Verhältnis von Ethik und Kulturwis
senschaften allgemein geklärt werden (ohne die Frage nach einer neu
en Funktion), wobei die Kulturwissenschaften als nicht-normative Wis
senschaften (jedoch mit normativen Implikationen) verstanden wer-

6 Besondere Beachtung muß der Tatsache geschenkt werden, daß gerade die Globali
sierung zu Gegenbewegungen regionaler Identitätssuche führt. So stellt LUGER zurecht
fest: „Die Sichtweise, wonach im Zeitalter der Festplatte von einer ,global culture' aus
zugehen wäre, beschreibt die Tendenz zu einer weltweiten Homogenisierung, die gleich
zeitig Widerstand in Form von Identitätsbildungsprozessen dagegen provoziert und den
Reichtum an Verschiedenheit und lokaler Besonderheit betont." (Offene Grenzen
(1994), S. 39).
7 Für ein kulturelles Differenzdenken spricht sich, anti-universalistisch, Carl-Fried

rich GEYER aus. Er wendet sich „gegen die These möglicher oder gar notwendiger Uni-
versalisierung. (...) Längst nicht alle Mitglieder eines Kulturkreises, einer Gesellschaft
oder noch enger umrissener Gemeinschaften partizipieren an den gleichen Sprachspie
len und Interaktionsmustern. (...) Die Rede von einer sich entwickelnden Weltgesell
schaft der globalen Zivilisation, bleibt angesichts dessen schlechte Utopie. Die Realität,
uch des gelungenen Lebens, ist das Bewußtsein von der Differenz." (Kulturphilosophie
n9941 S 159)- Solange die Universalitätsidee nicht mit der Pluralität der Kulturformen
• nerlich" verknüpft ist, hat dieser Vorbehalt seine Berechtigung. Geyer berücksichtig
•"d h zu wenig das Faktum transkultureller Verflechtungen, das in neuer Weise ein
globales Denken erforderlich macht.
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den. Ihre ethische Funktion besteht somit nicht in einer Normhegrün-
dung. Dies schließt nicht aus, daß sie eine Bedeutung für den normati
ven Diskurs haben. Darüber hinaus soll aber vor allem eine mora-
litätsentwickelnde Funktion der Kulturwissenschaften dargestellt wer
den. Aus der leitenden Perspektive einer plural-differenzierten Glo
balisierung ergeben sich die weiteren Überlegungen zu einer neuen
ethischen Verantwortung der Kulturwissenschaften.

1. Hermeneutik kultureller Lebensformen

Zunächst gilt es, die ethische Relevanz der Kulturwissenschaften aufzu
zeigen. Wenn sich die Ethik von der Normativität des gewachsenen
Ethos durch Reflexivität und vernunftgeleitete Begründung unter
scheidet, so ist vor allem die philosophische Ethik als Ort normativer
Begründungsdiskurse anzusehen. Die Ethikbegründung ist damit je
doch nicht an eine geschichtslose Metaphysik verwiesen, da es auch
der vernünftigen Reflexion des ethischen Handelns um die Vermitt
lung mit der Handlungswirklichkeit gehen muß, in der allein Normie
rung einen Sinn macht. Dadurch ist die philosophische Ethik auf die
geschichtliche Situiertheit ihrer Begründung sowie der von ihr reflek
tierten ethischen Gehalte verwiesen, wie sie sich in jeder Form
menschlichen Zusammenlebens als „Ethos" finden. Eine durch die

Normativität des Ethos begründete kollektive Identität, eine damit ge
gebene vorläufige Sicherheit der Orientierungen und Verhaltensmu
ster bildet den Kern dessen, was als „Kultur" bezeichnet werden kann.
Hinzu kommt, in geschichtlicher Dimension, die Bedeutung der Kultur
als Tradierung symbolischer Welt- und Selbstdeutung, die als sprach
lich-kommunikative Dynamisierung der Ethos-Identität begriffen wer
den kann.^ Hiermit ist prinzipiell auch die Möglichkeit der reflexiven

8 Vgl. Jan ASSMANNs Begriff des „kulturellen Gedächtnisses" als „Sammelbegriff für
alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und
Erleben steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Ein
weisung ansteht". „Unter dem Begriff des kulturellen Gedächtnisses fassen wir den je
der Gesellschaft und jeder Epoche eigentümlichen Bestand an Wiedergebrauchs-Texten
-Bildern und -Riten zusammen, in deren ,Pflege' sie ihr Selbstbild stabilisiert und ver
mittelt, ein kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht ausschließlich) über die
Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewußtsein von Einheit und von Eigenart
stützt." (Kollektives Gedächtnis (1988), S. 9, 15).
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Selbsterfassung einer Kultur gegeben, wie sie insbesondere das Kenn

zeichen moderner Kulturen ist. Die Reflexivität der Kultur findet ih

ren Ausdruck sowohl in der beginnenden ethischen Reflexion des
Ethos als auch - wesentlich später - in der geisteswissenschaftlichen
Thematisierung der Kultur, in der Ausbildung der Kulturwissenschaf

ten. Auch in ihnen wird somit kulturelles Ethos reflektiert und darin

liegt ihre grundlegende Relevanz für die Ethik, doch unterscheidet sie
sich von der im engeren Sinne ethischen Reflexion, der vernünftigen

Normbegründung, durch den Verzicht auf den normativen Anspruch

ihrer Reflexion. Als Hermeneutik kultureller Lebensformen sind die

Kulturwissenschaften Teil der lebensweltlichen Situierung des ethi

schen Begründungsdiskurses. Darüber hinaus ermöglicht eine kultur

vergleichende Ethos-Analyse sowohl strukturelle Ähnlichkeiten als
auch Differenzen zu erschließen, auf die sich ein ethisches Humani-

sierungsideal beziehen kann und muß. Die Konkretisierung eines ver
pflichtenden Begriffs der Menschheit führt nur über den Weg des so
erschlossenen Differenzwissens. Daraus einen Kulturrelativismus als

vdssenschaftsethische Maxime abzuleiten, verkennt jedoch sowohl die

kritisch-reflexive Bedeutung der Kulturwissenschaften als auch die da

durch mögliche Teilhabe der Wissenschaften am kulturellen Prozeß

selbst. Kulturelle Pluralität ist nur unter Einschluß von Gemeinsam

keiten und Wechselwirkungen zwischen den Kulturen denkbar, da

sonst sowohl der Kulturbegriff als auch die Differenzen unverständ

lich bleiben müßten. Dieses Verständnis von Pluralität ermöglicht erst

die ethische Menschheitsperspektive als Antwort auf das Faktum der

Globalisierung.® Die perspektivische Vielfalt der Kulturen ist ja gerade

9 Auf das Unzureichende eines Kulturrelativisinus - gerade angesichts der ethischen
Bedeutung der Globalisierung - macht H. SCHNÄDELBACH aufmerksam: „Hätte er das
letzte Wort, zerfiele die Menschenwelt in eine beziehungslose Pluralität unterschiedli
cher Menschenwelten - Kulturen und Subkulturen die jeweils ihr Maß in sich selbst
haben. (...) Das Hauptproblem des Kulturrelativismus ist die Kommunikation zwischen
den verschiedenen Kulturen, die zwar stattfindet, vom Kulturrelativisten aber weder er
klärt noch als tatsächlich gelingend dargestellt werden kann (...) der Kulturrelativismus
[stellt] die Einheit der Menschengattung in Frage, was angesichts einer sich immer wei
ter homogenisierenden Weltkultur eine wenig plausible Strategie ist. Die relativistische
Skepsis ist fruchtbar, so lange sie die ethnozentrischen Beschränkungen unseres Blicks
aufs kulturell Fremde zum Bewußtsein bringt; zur fixen Position geronnen ist sie steril
und überdies selbstwidersprüchlich" (Zur Rehabilitierung des animal rationale (1992)
S. 180f.). Auch V. HÖSLE plädiert für eine Vermittlung von kultui'eller Vielfalt und mo
ralischem Universalismus und betont die Inkonsistenz des Kulturrelativismus: „So pro-
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nicht als beziehungsloses Nebeneinander zu denken, sondern nur als

dynamische Wechselwirkung, die sich in unserer Zeit zunehmend ver

stärkt und somit zu einem kulturwissenschaftlichen Paradigmenwech-
sel von kultureller Identität über Multikulturalität hin zu Transkultu-

ralität führt.^° Die wissenschaftliche Aufarbeitung kultureller Diffe
renzen als Teil der ethischen Reflexion schließt also eine Kritik kultu

reller Formen nicht aus, sondern gerade darin liegt eine unaufgebbare
ethische Funktion, da eine reflexive Ethik sich nicht auf die Normati-

vität des Faktischen stützen kann.

2. Institutionalisieriing kultureller Selbstreflexion

Die Selbstreflexivität von Kulturen ist die Voraussetzung für die Aus
bildung der Kulturwissenschaften, wenngleich diese sich nicht bloß

auf reflexiv-moderne Kulturen beziehen. Die darin zutage tretende
Spannung zwischen Kultur und Kulturwissenschaften ist bedeutsam

für ein genaues Verständnis der ethischen Funktion der Kulturwissen

schaften. Es muß berücksichtigt werden, daß nicht alle Methoden und

Disziplinen innerhalb der Pluralität der Kulturwissenschaften in glei-

gressiv er auch klingt, so läuft er doch letztlich darauf hinaus, die Existenz verbindli
cher moralischer Normen für interkulturelle Beziehungen zu bestreiten; und das ist
nicht wesentlich besser als der reine Machtpositivismus. Auch der Gedanke, daß wir je
de Kultur, so wie sie ist, respektieren sollten - selbst wenn ihr Wertesystem die flagran
teste Verletzung von Menschenrechten impliziert ist nicht nur nicht realisierbar; er
ist auch theoretisch inkonsistent: Denn er setzt Selbstbestimmung als höchsten Wert
voraus, und dies ist einer der Grundwerte des Westens. Der Kulturrelativismus als Ideo
logie könnte sehr wohl die letzte Konsequenz des westlichen Kulturimperialismus sein."
(Praktische Philosophie (1992), S. 161).
10 Vgl. vor allem W. WELSCH: Transkulturalität (1994). Einer allzu einseitigen Beto
nung der Transkulturalität, zu der WELSCH neigt, wenn er mit ihr eine „Auflösung der
Kulturen" verbunden sieht, ist entgegenzuhalten, daß die transkulturelle Verflechtung
nicht zu einer völligen Homogenisierung bisheriger kultureller Identitäten führt. Sie er
möglichen auch weiterhin eine kulturspezifische Differenzierung des Transkulturellen.
Das neue Paradigma führt somit nicht zu einer Aufhebung der anderen Forschungsper
spektiven. Sie behalten im interdisziplinären Spektrum der Kulturwissenschaften ihre
Bedeutung. Gewandelt hat sich allerdings der generelle Bezugsrahmen, der die kulturel
len Identitäten und damit die interkulturellen Beziehungen nicht mehr als Ausgangs
punkt nimmt, sondern sie auf die globale Vernetzung hinordnet. Vgl. R. RENGER: Der
Kultur auf der Spur (1994), S. 78: „Im zunehmend integrierten Weltsystem gibt es aber
kaum mehr eine unabhängige kulturelle Identität. Jede Identität muß sich in Relation zu
den durch das Weltsystem bestätigten kulturellen Rahmenbedingungen definieren und
positionieren."
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chem Maße in den Prozeß kultureller Selbstreflexion einbezogen sind,

der ja auch noch die kulturelle Bedeutung der Kulturwissenschaften

selbst zu bestimmen sucht. Es ist daher unbedingt vom interdisziplinä

ren Ansatz der plural verstandenen Kulturwissenschaften auszugehen,

um die Spannweite von deskriptiv-empirischer Kulturanthropologie bis

hin zur Kulturphilosophie aufrechtzuerhalten. Nur so bleibt die Mög

lichkeit gewahrt, daß die kulturwissenschaftliche Reflexion selbst ein

Teil des kulturellen Gestaltungsprozesses sein kann, nur dann kann

auch sinnvollerweise von deren ethischer Funktion gesprochen wer

den. Denn die ethische Relevanz würde sich in der bloßen Akzeptanz

vorhandener Kulturformen (als methodischer Voraussetzung empiri

scher Deskription) aufheben, wobei die reflexive Dynamik der Kultu

ren unterschlagen würde. Reflexivität kultureller Identitäten ist die

Voraussetzung für eine kritische Umgestaltung kollektiver Standardi

sierungen, und die Kulturwissenschaften sind eine Institutionalisie

rung kultureller Selbstreflexion. Die Kulturphilosophie muß sich um

eine kritische Aufarbeitung der kulturellen Selbstreflexion und damit

auch der Selbstvergewisserung der Kulturwissenschaften bemühen.

Zu Recht betont Herbert SCHNÄDELBACH die „Unauflöslichkeit" des
Zusammenhangs von „Kultur, Kritik und Vernunft", von dem aus

überhaupt nur die Frage nach einer ethischen Relevanz der Kultur

wissenschaften sich ergeben kann:

„Die erste Aufgabe kritischer Kulturphilosophie ist die Explikation ei
nes wissenschaftlich fruchtbaren und zugleich für ethisch-politische
Erwägungen anschlußfähigen Begriffs von Kultur selber; der aber ist
voraussetzungsfrei nicht zu haben. Nach der wissenschaftlichen Neu
tralisierung dieses Begriffs kommt die Kulturphilosophie nur dann zum

11 Treffend bemerkt C.-F. GEYER: „Haben die Geisteswissenschaften mit dem Ende
des logozentrischen Systemdenkens ihre Entscheidungskompetenz verloren, so verlieren
sie in der Reduktion auf simple Akzeptanzforschung auch ihre Urteilskraft. (...) Hier
steht Akzeptanz gegen Relevanz." (Einführung in die Philosophie der Kultur, 8. 112).
12 Die Haltung kritischer Reflexion ist auch im Hinblick auf die interkulturelle Ver

ständigung zu betonen, da nur in einer wirklichen Auseinandersetzung mit verschie
denen kulturellen Perspektiven ein fruchtbarer Dialog jenseits bloß oberflächlicher To
leranz (oder gar Ignoranz) zu führen ist. Wiclitig ist ein kritisch-urteilendes Verstehen,
nicht die unbedingte Affirmation des Fremden. „Urteilsabstinenz und konsequenter Kul
turrelativismus müssen sich die Frage gefallen lassen, ob mit ihrer Hilfe das Ziel der
Florizonterweiterung überhaupt erreicht werden kann." (K. P. HANSEN: Kultur und
Kulturwissenschaften (1995) S. 193).
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Ziel, wenn sie sich als Element des kritischen Selbstbewußtseins der

Kultur begreift, der sie angehört."

III. DIE NEUE ETHISCHE VERANTWORTUNG DER

KULTURWISSENSCHAFTEN

1. Differenzierung und Vermittlung der Kulturen

in der vernetzten Welt

Aus den bisherigen Überlegungen hat sich schon ergeben, daß die Kul
turwissenschaften in einer Spannung zwischen Differenzierung und

Vermittlung der Kulturen stehen. Ein angemessenes Verständnis kultu

reller Pluralität muß beide Aspekte berücksichtigen und gerade darin

die Grundlage kultureller Reflexivität und Entwicklung sehen. Durch

die globale Vernetzung erhält der Vermittlungsprozeß eine neue, zu

vor nie gekannte Intensivierung, auch wenn noch nicht auszumachen

ist, ob dies nicht letztlich doch zu einer die Differenzen nivellierenden

Vereinheitlichung der Kulturen führen wird. Gerade deshalb ist es um

so erforderlicher, daß sich die Kulturwissenschaft auf ihre Funktion

innerhalb der Vernetzung besinnen und so ihren Beitrag zu einer die
Differenzen wahrenden Kulturvermittlung leisten. Hierin liegt die
Möglichkeit einer neuen ethischen Funktion der Kulturwissenschaf

ten, die über den hermeneutischen Einbezug in den normbegründen
den Diskurs hinausgeht und eine konkret moralisierende Funktion be

inhaltet. Die moralische Bedeutung der konkreten Vermittlungsarbeit
ergibt sich aus dem ethischen Interesse an einem verpflichtenden Be
griff der Menschheit, wie er aus der globalen Gefährdungslage, aber
auch aus der Faktizität der Vernetzung erwächst. Daß die Problemdi

mension der Universalität dabei nicht in einen Gegensatz zur kulturel
len Differenziertheit gerät, entspricht dem Selbstverständnis der Kul

turwissenschaften. Sie können durch ihre Mit-Gestaltung des Globali
sierungsprozesses daher besonders dazu beitragen, daß die Pluralität
im Blickfeld bleibt und weiter befördert wird. Nicht zuletzt an ihrer

13 H. SCHNÄDELBACH: Zur Rehabilitierung des animal rationale, S. 181f.
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Wirksamkeit wird sich erweisen, ob ein die Differenzen wahrendes

Menschheitsideal überhaupt realisierbar erscheint. Die Anerkennung

der Pluralität als menschlicher Grundwirklichkeit schließt eine unge

schichtliche Homogenisierung der Menschen als ethische Maxime aus.

Andererseits beinhaltet der recht verstandene Begriff der Pluralität

nicht bloß die Verschiedenheit der Kulturen, sondern ihre Bezogen-

heit in einer (sich immer mehr globalisierenden) Vermittlungsstruktur.

Die Pluralität besteht als Differenzierung und Vernetzung, als Span

nungsverhältnis von Gemeinsamkeit und Verschiedenheit der Men

schen und ihrer Kulturen. Die ethisch verpflichtende Universalität

realisiert sich als die menschheitliche Gemeinsamkeit dieses Span
nungsverhältnisses, die ethische Allgemeinheit wird dabei konsequent

auf den geschichtlichen Differenzierungsprozeß bezogen. Die Bezugs
größe für ein verantwortliches globales Denken und Handeln ist somit

die prozessuale Verständigung über Differenzen und Gemeinsamkei

ten innerhalb der kulturellen Pluralität. Als Ansatzpunkt für die - hier
nicht weiter zu erörternde - Frage der Ethikbegründung kann dabei

die implizite Anerkennung der Pluralität als Bedingung der je eigenen
Perspektive dienen. Wichtig für die Bestimmung der ethischen Funk

tion der Kulturwissenschaften ist, daß sie in den Prozeß einer solchen

Moralisierung einbezogen sind und darin eine ihrer genuinen Aufga
ben sehen können. Den Kulturwissenschaften kommt in diesen Überle

gungen also immer die besondere Funktion einer Konkretisierung des
ethisch geforderten pluralen Prozesses zu. Sie haben keine normativ

begründende, sondern eine zur Pluralität motivierende und die Plura

lität realisierende, also in diesem Sinne eine moralitätsfördernde Funk

tion.

2. Die Förderung (trans-)kiiltureller Kompetenz

Diese Funktion läßt sich auch erläutern anhand des Begriffs der „kul

turellen Kompetenz", mit der das konkrete Handeln und Sich-Orientie-

ren des Individuums in multi- und transkulturellen Kontexten bezeich-

14 Vgl. zu diesem Begriff der Pluralität vor allem W. WELSCH: Vernunft (1995),
S. 48ff. passim.
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net werden kannJ^ Insbesondere im interkulturellen Dialog wird sie
zu einer Förderung der Interaktionen und letztlich auch der Verstän

digung beitragen. Für die Kulturwissenschaften ergibt sich daraus die

Forschungsaufgabe, nicht nur die unterschiedlichen Kulturen mitein

ander in Bezug zu setzen, sondern auch die Professionalisierung des
interkulturellen Dialogs zu fördern. Da die Möglichkeiten der inter

kulturellen Verständigung in steigendem Maße mit der Entwicklung
der Kommunikationstechnologie, insbesondere der digitalen Vernet

zung verknüpft sind, wird es auch um die Förderung der kulturellen

Kompetenz inmitten der technisierten Kommunikationskultur gehen
müssen. Sie gehört unabdingbar zu den Konkretisierungen der mora-

litätsentwickelnden Funktion der Kulturwissenschaften. Zunehmend

wird dies als Forschungsgegenstand ernst genommen. So geht es in

dem von K. LUGER und R. RENGER herausgegebenen Sammelband

„Dialog der Kulturen" um „Interkulturalität im kommunikationswis-

senschaftlichen Kontext". Die Herausgeber erwarten von diesem For

schungsprogramm eine konkrete Hilfestellung für den interkulturellen

Dialog, somit für eine hier als dringlich angesehene ethische Aufgabe.

„Durch die Analyse und Normierung von interkulturellen Kommunika
tionsproblemen könnte die Kommunikationswissenschaft nicht nur be
ratende Theorieentwürfe vorlegen, sondern Menschen direkt Hilfe an
bieten: Hilfe zur Überwindung von Kommunikationsbarrieren, die auf
Grund kultureller Unterschiede geschaffen wurden bzw. werden. Ei
nerseits Einfühlungsvermögen und Sensibilität, andererseits die Fähig
keit, über die eigenen kulturellen Grenzen hinauszublicken, eröffnen
neue und andere Möglichkeiten zur Konfliktlösung.

15 Zu diesem zunächst im ökonomischen Bereich gebräuchlichen Konzept vgl. K. P.
HANSEN: Kultur und Kulturwissenschaften, S. 188. W. WELSCH spricht von „transkul
tureller Kompetenz" (Transkulturalität, 8. 166).
16 K. F. HANSEN: Kultur und Kulturwissenschaften, S. 190, fordert eine „Professio
nalisierung des Fremdverstehens", die auch ein angemessenes Verständnis der eigenen
Kultur voraussetze. „Weder verfügen wir über eine abgeschlossene und akzeptierte Vor
stellung, wie Interkulturalität oder Fremdverstehen funktionieren könnte, noch besitzen
wir genügend konkrete Forschungsergebnisse über erfolgreiche oder erfolglose Verstän
digungen dieser Art." (S. 180).
17 K. LUGER/R. RENGER (Hg.): Dialog der Kulturen (1994), Vorwort der Herausge
ber, S. 9.
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HANSEN: Kultur und Kulturwissenschaften, S. 188. W. WELSCH spricht von „transkul-
tureller Kompetenz“ (Transkulturalität, S. 166).

16 K. P. HANSEN: Kultur und K11lturwissenschaften‚ S. 190, fordert eine „Professio-
nalisierung des Fremdverstehens“, die auch ein angemessenes Verständnis der eigenen
Kultur voraussetze. „Weder verfügen wir über eine abgeschlossene und akzeptierte Vor-
stellung, wie Interkulturalität oder Fremdverstehen funktionieren könnte, noch besitzen
wir genügend konkrete Forschungsergebnisse über erfolgreiche oder erfolglose Verstän—
digungen dieser Art.“ (S. 180).

17 K. LUGER/R. RENGER (Hg.): Dialog der Kulturen (1994), Vorwort der Herausge—
ber, S. 9.
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3. Die Humanisierungschancen der digitalen Vernetzung

Die neue ethische Verantwortung der Kulturwissenschaften ist also

nicht nur aus theoretischen Überlegungen zum Verhältnis von Plura-
lität und Universalität herzuleiten, sondern findet ihre konkrete Reali

sierungsdimension in der Vermittlungsleistung des zunehmenden glo

balen Vernetzungsprozesses. Es ist daher von Bedeutung, welche Er

wartungen hieran geknüpft werden. Neben den zahlreichen, oft uto

pisch-euphorischen Veröffentlichungen zum neuen Zeitalter des „glo

bal village"^^ gibt es immer mehr nüchterne Untersuchungen, die ne
ben der Erwägung der Gefahren und Hindernisse auch die Humani

sierungschancen der Computertechnologie insgesamt und der Vernet

zung im besonderen herausstellen, wie z. B. eine vom Worldwatch-In-

stitut herausgegebene Schrift. Zu den dort aufgeführten Entwicklun

gen zählt die Vernetzung sozialer und ökologischer Bewegungen der

Welt in den verschiedensten Netzen wie „Econet" oder „Peacenet", die

größtenteils in der Association for Progressive Cominunication (APCf^
zusammengeschlossen sind. APC versucht bewußt,

„globale Kommunikation und globalen Austausch zu ermöglichen, wel
che die natürlich gegebene Vielfalt nicht auszumerzen versuchen, son
dern die Artikulation der einzelnen Teile einer pluralen WeltgeselT
schaft fördern".

„Globale Kooperation verschiedenster Initiativen scheint unbedingt
notwendig, um die ebenfalls globalen Probleme in den Griff zu bekom
men, bereits einen Schritt voraus vor den oft juristisch und bürokra
tisch schwerfälligen staatlichen Anstrengungen. Was dazu bisher nicht
gegeben war, ist nach Ansicht von APC die Möglichkeit jener effekti
ven, raschen, zuverlässigen und vor allem kostengünstigen Kommuni
kation und Information abseits der für die großen Medienkonzerne be-

18 Vgl. z. B. H. RHEINGOLD: Virtuelle Gemeinschaft (1994), der bei aller deutlich her
vortretenden emotionalen Affirmation des Internet auch kritische Erwägungen zur Spra
che bringt.

19 J. E. YOUNG: Globales Netzwerk (1994); vgl. auch S. KENDLER; Computernetzwer
ke im Entwicklungseinsatz (1994); H. RHEINGOLD: Virtuelle Gemeinschaft, 8.
295 - 334.

20 Vgl. S. KENDLER: Computernetzwerke im Entwicklungseinsatz, S. 327ff.; J. E.
YOUNG: Globales Netzwerk (1994), S. 26ff. APC ist „das weltweit größte alternative
Computernetzwerk. Die Partnernetze basieren auf den verschiedensten Systemen, teil
weise an das akademische Internet angeschlossen, teilweise ausschließlich mit über in
ternationale Telefonleitungen funktionierenden Fidosystenwn." (S. KENDLER, S. 327f.).
21 S KENDLER: Computernetzwerke im Entwicklungseinsatz, S. 330.
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deutend erscheinenden Nachrichten. Computerkommunikation bietet
sich als eine Lösungsmöglichkeit an. Eine nicht-hierarchische Organi
sationsform wie die der Association for Progressive Communication
und interaktive, technische Strukturen wie die im APC-Netz verfügba
ren Dienste vorausgesetzt, erscheint es durchaus möglich, daß die in
den letzten Jahren neu belebten sozialen Bewegungen in die fortschrei
tende Globalisierung der Weltkultur durchaus pluralistische, dezentra-
le Elemente miteinbringen können."

Am Beispiel von APC wird ein Aspekt besonders deutlich, der auch für

andere Netzwerke - wie das Internet - gilt: für eine humanisierende

und die kulturelle Vielfalt befördernde Entwicklung ist entscheidend, in

welcher Weise technische und soziale Vernetzung ineinandergreifen.

Der Begriff des Netzwerkes wird somit - in seiner technisch-sozialen

Doppeldeutigkeit - zu einem der wichtigsten Begriffe der neuen Kom

munikationskultur. Die Netz Werkstruktur ist es, welche eine plurale

Vielfalt gerade durch eine formalisiert-einheitliche Verfahrensweise

zu befördern vermag, da sich diese auf die Gewährleistung der An

schlußprozesse beschränkt und somit die Offenheit und selbstregulie

rende Entfaltung des Netzes durch die in ihm ablaufenden Interaktio

nen unterstützt.

4. Die Kulturwissenschaften als reflexive Hyper-Kultur

Die Kulturwissenschaften haben sich sowohl mit der kulturellen Be

deutung dieses Phänomens auseinanderzusetzen als auch an ihm teil

zunehmen und dadurch ihre ethische Vermittlungsfunktion zu reali
sieren. Es geht um die Gestaltung neuer kultureller Dimensionen, die
sich auch auf den Kulturbegriff auswirken.^^ Denn die globale Vernet
zung führt zu einer Intensivierung der wechselseitigen Durchdringung

22 Dies., ebd., S. 339.

23 „In dem Augenblick, in dem die unterschiedlichen kulturwissenschaftlichen Diszi
plinen die historische und systematische Dimension kollektiver Sinnbildung untersu
chen, können sie die Dimension der medialen Vermittlung solcher Sinnbildung nicht
ausblenden. (...) Die kulturwissenschaftliche Neuorientierung der sogenannten Geistes
wissenschaften muß zwangsläufig unter Einbeziehung jener Kommunikations- und In
formationsmedien erfolgen, durch die Raum und Zeiterfahrung und die Prozesse kollek
tiver Sinnbildung neu strukturiert werden." (D. MATEJOVSKI: Von der Sinnstiftung
zum Informationsdesign? (1996), S. 269f.).
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der Kulturen, die als Transkulturalität immer mehr zur Aufhebung

bisheriger kultureller Identitäten beiträgt und gleichzeitig die Komple

xität der Lebensformen steigert, wodurch ein vermehrter Reflexions

bedarf entsteht. Aber auch die Reflexivität der Kultur selbst ist durch

die neue technologische Entwicklung betroffen, insofern diese in ei

nem bisher nicht gekannten Maß zur Komplexitätsbewältigung bei

trägt und sich durch die globale Vernetzung ein öffentliches Refle

xions-Forum bildet.^'^ In der transkulturell geprägten Wirklichkeit ent
steht somit eine „Hyper-Kultur"^^, die nicht nur die verschiedensten
kulturellen Lebenswelten miteinander vernetzt, sondern sich zu einer

eigenständigen, die bisherigen Formen neu organisierenden Kultur

form entwickelt. Damit ist einerseits die Homogenisierungsproblema

tik auf eine neue Stufe gehoben worden, andererseits aber erhält die

kulturelle Reflexivität eine neue, hyperkulturelle Bedeutung. Denn die

reflexive Dynamik einer Kultur kann sich nur noch im Kontakt mit an

deren Kulturen und Lebensformen vollziehen, mit denen sie in ein

neuartiges symbolisches Universum zusammengefügt ist. Die Zusam

menfügung der Kulturen ist selbst ein kultureller Vorgang und eine

Weise reflexiver Kulturdynamik. Für diese globalisierende Hyper-Kul-

tur ist der von F. CASMIR geprägte Begriff der „third cultures" ge

bräuchlich geworden.

„Er meint, daß die durch internationale Kommunikation entstandene

heutige ,globale' Realität nach der Schaffung solcher ,third cultures'

als eine Art Hypersysteme des Zusammenlebens verlangt, die sich aus
Elementen der einzelnen ursprünglichen Kulturen zusammensetzen, in
denen aber keine die andere zu dominieren trachtet"^®.

Für die ethische Problematik einer pluralen Universalisierung wird

sehr viel davon abhängen, inwieweit die „third-cultures" reflexive Po

tentiale entfalten, die als solche die plurale Vielfalt nicht negieren,

sondern voraussetzen. In diesem reflexiven Sinne wäre die transkultu-

24 H. RHEINGOLD prägte hierfür den Begriff der „elektronischen Agora" (Virtuelle
Gemeinschaft, S. 27; zum Begriff der „Öffentlichkeit" vgl. S. 342ff.). Man kann darin ei
nen „Versuch der Einbindung von Telekommunikation in einen sozialen und gesell
schaftlichen Kontext" sehen (J. W. BRÜCKMANN: Datennetze (1996), S. 176).
25 Vgl. M. KLEPPER / R. MAYER / E.-P. SCHNECK (Hg.): Hyper-Kultur (1996).
26 S. KENDLER: Computernetzwerke im Entwicklungseinsatz, S. 339; vgl. F. L. CAS
MIR: Culture, Communication and Development (1991); M. FEATHERSTONE: Global
Culture (1990).
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relle Hyper-Kultur eine „Meta-Kultur", in der sich die Vereinheitli

chung auf die Vermittlungsleistung selbst bezieht. Eine solche Funk

tion können die in ausgezeichnetem Sinne reflexiven Kulturwissen

schaften einnehmen, wodurch sich allerdings auch deren Selbstver

ständnis ändern wird. Die neue moralische Funktion ist Teil einer

neuen Wissenschaftsidentität im pluralen Multiversum der Kulturen.

Mit der Hyper-Kultur verändert sich das Selbstverständnis der Kul

turwissenschaften als institutionalisierter kultureller Reflexion. Sie

können sich angemessen nur noch als Teile des vernetzten Kommuni

kationsprozesses verstehen, den sie andererseits zu reflektieren und

mitzugestalten haben. Sie nehmen seihst hyperkulturelle Formen an.

Ihre Teilhabe an dem kulturellen Austauschprozeß besteht in der Ver

mittlung der von ihr zuvor in gesonderten Methoden und Disziplinen

erforschten Kulturen. Die Kriterien des Austausches sowie die Deu

tung dieser Vermittlung als eigene, sich ständig ausweitende kulturelle

Wirklichkeit gehören dabei auch zu ihren Forschungsaufgaben. Die

moralisierende Funktion besteht hierbei immer in der Fortentwicklung
der Vermittlungskultur selbst, in der sich die konkret-prozessuale
Menschheitsverfassung realisiert. Die Kulturwissenschaften können

deshalb plural-universalisierend wirken, weil sie als Meta-Kultur uni

versale Vermittlungsformen ausbilden, die sich im konkreten Prozeß

der globalen Vernetzung realisieren lassen. Dabei bilden sie selbst ei

ne eigenständige Hyper-Kultur, die nur in einem formal-reflexiven

Sinn den Anspruch einer Meta-Kultur erheben kann. Als selbst ge
schichtlich gewachsene Kulturform ist sie dagegen eine spezifische
Kultur in der Pluralität aller anderen, und es wird zu einer ihrer refle

xiven Hauptaufgaben gehören, ihre eigene kulturelle Prägung kritisch
zu durchdringen und die ethisch relevante Vermittlungsleistung im
mer mehr von diesen Voraussetzungen abzulösen. Dies ist allerdings
ein unabschließbarer Prozeß kultureller Selbstkritik. Die neuen tech

nischen Entwicklungen kommen der perennierenden Selbstkritik ent

gegen durch die potenzierten Möglichkeiten der Komplexitätsbewälti
gung, somit einer potenzierten Reflexivität im Netzwerk der Kulturen.

Für die Einschätzung der Tragweite ihrer ethischen Funktion ist dabei

besonders relevant, daß es sich immer um eine wissenschaftlich ge
prägte Reflexions-Kultur handelt. Schon in dieser Bestimmung des ei

genen kulturellen Ortes sind Grenzen ihrer moralisierenden Wirksam-
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keit angezeigt, ist aber auch deren spezifische Funktionalität begrün
det: die Distanziertheit gegenüber der pluralen Vielfalt als Möglichkeit

ihrer Bewahrung durch eine reflexive Hyper-Kultur.

IV. DIE KULTURWISSENSCHAFTEN ALS HYPER-TEXT

1. Strukturierung kultm'eller Pluralität

Kulturelle Veränderungen drücken sich oft in einem paradigmatischen

Wandel grundlegender Metaphern aus. Die Bedeutung der metaphori

schen Bestimmung des Neuen liegt in der Offenheit dieser Sprach

form, die eine Wirklichkeit zu benennen versucht und sich zugleich ei

ner starren begrifflich-systematischen Festlegung entgegenstellt. So

bietet sich die Metaphorik besonders dann an, wenn es um die Artiku

lation neuer kultureller Phänomene geht. Auch für den Wandel im

Selbstverständnis der Kulturwissenschaften soll daher an dieser Stelle

eine Metapher gewählt werden, die zugleich nochmals die Bedeutung

der hier vorgestellten ethischen Funktion unterstreichen kann: die

Kulturwissenschaften als „Hyper-Text". Hyper-Text ist eine Form kom

plexer, nicht linearer Texte, die sich durch die Computertechnologie

zu einer neuen Schreib- und Lesekultur entwickelt. Auch wenn man

diese Entwicklung nicht als das „Ende der Gutenberg-Galaxis" der

traditionellen Buchkultur, zu deuten braucht, kann man von einer Re

volutionierung der Text-Kultur sprechen, die insbesondere für die

Wissenschaften von Bedeutung ist. Hyper-Texte zeichnen sich durch

eine Verweisstruktur zwischen verschiedenen Text-Ebenen^'^ aus, die

27 Vgl. H. BERESSEM: Unterwegs im Docuversum (1996); H. IDENSEN: Die Poesie
soll von allen gemacht werden! (1996); R. MAYER/E.-P. SCHNECK: Ilyperkultur
(1996); R. NESTVOLD: Das Ende des Buches (1996); B. WINGERT: Kann man Hypertex
te lesen? (1996); B. WINGERT: Die neue Lust am Lesen (1996).
28 N. BOLZ: Am Ende der Gutenberg-Galaxis (1993).
29 Hierbei können auch andere Medien (Fotos, Grafiken, Filme, Töne) eingebunden
werden. Daher spricht man auch von „Hypermedia". Ich möchte jedoch bei der Text-
Metaphorik bleiben, da so besser der Bezug zur Reflexions-Kultur ausgedrückt werden
kann. Der Text bleibt aufgrund der in ihm enthaltenen Abstraktionsmöglichkeiten die
Basis für wissenschaftliche Reflexion.
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durch „Links" miteinander verbunden sind. So wird eine komplexere

Erschließung einer Thematik möglich, bei der reale Verflechtungen

besser berücksichtigt werden können. Die kombinatorische Vielfalt

führt zur Konstruktion eines neuen Wissensuniversums, das Potentia

le symbolischer Weltdeutung freisetzt. Die Netzwerkstruktur der Texte

vdrd nochmals potenziert durch deren online-Publikation z. B. im In-

ternet."^" Hierbei können die Texte als offene Dokumente angelegt wer
den, die eine Rezeption als produktive Weiterentwicklung erlaubt. Der

Text kann sich so zu einem offenen Dialog-Forum entwickeln. Eine hy-

pertextuelle Repräsentation kultureller Vielfalt wäre die der vernetz

ten Pluralität angemessene Weise kulturwissenschaftlicher Arbeit.

Über die konkrete Erstellung wissenschaftlicher Hyper-Texte hinaus
soll hier aber mit der Metaphorik des Hyper-Textes die Vermittlungs

leistung der Kulturwissenschaften ausgedrückt werden. Sie schaffen

durch ihre Forschung immer komplexere Hyper-Links zwischen den

Kulturen und gestalten auf diese Weise die „third culture" eines hy-

pertextuellen Reflexionsdialogs, in dem die kulturellen Formen als

verschiedene Text-Ebenen in ihrer Eigenständigkeit gewahrt bleiben

und doch miteinander vernetzt sind. In der Erstellung und Strukturie

rung der Links gehen die Kulturwissenschaften über die Funktion ei

ner bloßen Repräsentation kultureller Vielfalt hinaus, indem sie eine

kulturelle Pluralität konkret strukturieren. Darin verwirklicht sich ih

re ethische Funktion.

2. Das globale Kulturgedächtnls

Der kulturwissenschaftliche Hyper-Text formt sich so immer mehr zu

einer neuen Organisation eines globalen kulturellen Gedächtnisses aus.

Die fortschreitende Computertechnologie stellt immer größere Spei
cherressourcen und Rechenleistungen zur Verfügung, mit denen die
komplexe Vielfalt angemessener bewahrt werden kann. Gegenüber der

30 Vgl. hierzu: G. GATTERMANN: Die Information in der Bibliothek der Gegenwart
(1996); H. HAUFFE: Die elektronische Revolution (1996); R. KUHLEN: Zur Virtualisie-
rung von Bibliotheken und Büchern (1996); E REY: Elektronisches Publizieren (1996).
Die Bibliographie in M. KLEPPER / R. MAYER/E.-P. SCHNECK (Hg.): Hyper-Kultur
(1996), S. 268ff., enthält auch Hinweise auf elektronische Publikationen und Foren, die
sich mit Flyper-Text und Hyper-Kultur befassen.
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bisherigen Tradierung kultureller Dokumente enthält die Hyper-Kul-

tur die Möglichkeit einer aktiven Vernetzung der verschiedenen Tradi

tionen und ihrer einzelnen Elemente. Damit nähert sich die wissen

schaftliche Repräsentation immer mehr der transkulturellen Wirklich

keit an und erweist sich als ein Teil ihrer Dynamik. Dabei stößt das

Hyper-Text-Gedächtnis jedoch an eine Grenze, die zur Distanziertheit

jeglicher human wissenschaftlichen Forschung gehört: Sie verändert

durch ihre Tätigkeit die kulturellen Gewohnheiten, schon allein, weil

sie sie aus dem Lebenskontext herauslösen muß, auch wenn dieser in

einer kontextuellen Darstellung mitberücksichtigt wird. Die wissen

schaftliche Subkultur bleibt immer ein anderer Kontext als derjenige

der vielfältigen kulturellen Lebenformen. Die kulturkonstitutiven Ge

wohnheiten können als solche zwar Gegenstand, aber nicht Element

der Kulturwissenschaften sein. Dies gilt auch für die hypertextuelle

Wissenschaft. Andererseits ist sie aufgrund ihrer Komplexität viel

eher als bisherige Formen dazu in der Lage, die Vielfältigkeit zu reprä

sentieren und sogar weiterzugestalten. Mit der zunehmenden globalen

Vernetzung als eines kulturellen und d. h. kulturverändernden Prozes

ses wird die kulturwissenschaftliche Vermittlungsfunktion Bestandteil

einer neuen Hyper-Kultur, die ihr eigenes, die anderen Kulturformen

mitrepräsentierendes kulturelles Gedächtnis formt. Dabei verändert

sie die Form der in ihr vernetzten Kulturen, insofern sie deren Gehal

te von der Gewohnheitskonstitution loslöst und quasi in enzyklopädi

scher Form bewahrt.^^ Andererseits liegt in dieser neuen, technisier
ten Komplexitätsbewältigung eine eigene Gewohnheitskonstitution,

mithin eine neue Kultur, die im Sinne einer Meta-Kultur mit universa-

lisierenden Funktionen zu begreifen wäre: doch sie ist nur im forma

len Sinne eine Meta-Kultur, als eigene Kulturform gesehen ist sie kei

neswegs universal, sondern eine spezifische Kultur in der Fluralität al-

31 Konkrete Formen nimmt ein solches Kultur-Gedächtnis schon in Projekten zur Er
fassung von Weltliteratur im Internet an, so etwa im „Project Gutenberg" oder im
„American Memory Project"; vgl. dazu: E. KEY: Elektronisches Publizieren, S. 135; H.
HAUFFE: Die elektronische Revolution, S. 143. H. IDENSEN: Die Poesie soll von allen
gemacht werden!, S. 149f., stellt strukturelle Ähnlichkeiten zwischen der neuen Kom
munikationskultur und der Enzyklopädie von D. DIDEROT und J.-L. D'ALEMBERT her
aus und betont die enzyklopädische Bedeutung der heutigen Vernetzung: „Die Kartogra
phie der Computerkultur verzeichnet durchaus einige Projekte, die vom Anspruch, vom
Engagement der Beteiligten und von den sozialen und kulturellen Venietzungsprozes-
sen die sie begleiten und auslösen, einen enzyklopädischen Charakter haben."
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1er anderen. Diese Ambivalenz ist nicht nur ein Kennzeichen der digi

talen Kommunikations- und Informationskultur, sondern schon vorhe

riger Formen von „Meta-Kultur", wie es im ausgeprägtesten Sinne die

Humanwissenschaften (insbesondere die Kulturwissenschaften selbst)

sind. Der Doppelaspekt einer Distanz zu den Kulturen und die Konsti

tution einer neuen Vermittlungskultur gehört zum Kern des globalen

Netzwerkgedächtnisses. Es kann nicht an die Stelle kultureller Lebens

formen und Gewohnheiten treten, sondern ist eine globale Kultur der

Vermittlung bestehender Kulturen. Hieran wird die reale Möglichkeit

einer pluralistischen Universalisierung deutlich, aus der sich die ethi

sche Funktion des kulturwissenschaftlichen Hyper-Textes ergibt.

V. DAS UNBEHAGEN AN DER WELT-KULTUR

1. Die Ambivalenz der Globalisierung

Bisher wurde die neue moralische Funktion unter der leitenden Per

spektive einer pluralistischen Universalität betrachtet, die in der glo
balen Vernetzungskultur reale Gestalt annimmt. Abschließend soll

nun der Frage nachgegangen werden, ob sich die Pluralität nicht gera
de in einer durch die Vernetzung erfolgenden Homogenisierung der
Kulturen aufhebt. Es ist unbestreitbar, daß die bisherige Gestalt der
Globalisierung von der westlichen Kultur geprägt wird, die digitale
Vernetzung insbesondere durch die US-amerikanische Kultur. Zudem

könnte sich die Vision der digitalen Agora als ein Januskopf erweisen,
wenn die Öffentlichkeit des Datenaustausches zu einer nicht mehr
kontrollierbaren Verfügung über einen Markt an privaten Daten füh
ren würde. Das weit verbreitete Unbehagen an der vernetzten Welt
kultur nährt sich aus solchen keineswegs unbegründeten Ängsten. Die
se Befürchtungen sprechen jedoch nicht als solche gegen die an die
Globalisierung anknüpfende ethische Funktion, da mit den Gefährdun

gen der Humanisierung allererst die ethische Relevanz der Prozesse in

den Blick gerät. Entscheidend ist allerdings, ob das Konzept der plura-
len Globalisierung durch die faktische Entwicklung prinzipiell in Fra-
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ge gestellt wird, denn die Verantwortung der Kulturwissenschaften
wird sich an der Realisierbarkeit globaler Pluralität zu erweisen ha

ben. Die Probleme der Kommunikationsgerechtigkeit und des Regiona
lismus sind dabei sehr ernst zu nehmen. Die Pluralität lebt von der

Vermittlung differenzierter Kulturen, so daß kulturspezifische Knoten
punkte des globalen Netzwerkes zu bewahren und zu befördern sind.
Je größer die kulturelle Eigenprägung der Vernetzung als einer homo
genisierenden „Welt-Kultur" entwickelt ist, um so dominanter wird

diese gegenüber den kulturellen Differenzen sein.

2. Das Problem der kulturellen Dominanz

Die Frage nach einer kulturellen Dominanz der westlichen Kultur im

Internet muß unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden: Erstens

mit Blick auf die tatsächliche Verbreitung und Wirksamkeit der Ver

netzung in anderen Kulturen. Neben einer grundlegenden Asynchro-

nie als Folge westlicher Dominanz gibt es hier durchaus positiv zu

würdigende Ansätze politisch-kultureller Wirksamkeit.^^ Zweitens ist
damit aber noch nicht die Frage nach einer im engeren Sinne kulturel

len Dominanz gelöst. Inwieweit ist das Internet in den verschiedensten

Kulturen inkulturalisiert und in sich selbst kulturell differenziert? Ein

signifikantes Problem ist hierbei die Dominanz der anglo-amerikani-

schen Sprache.^^

32 Vgl. dazu S. KENDLER: Computernetzwerke, und J. E. YOUNG: Globales Netzwerk.
S. KENDLER berichtet: „Positive Ansätze sind nicht so leicht zu finden: Bei der
LINO-Menschenrechtskonferenz in Wien mußte man, um einen solchen positiven Ansatz

zu finden, bis ins Untergeschoß vordringen, dorthin, wo die sogenannten Non Govern-
mental Organisations (NGOs) ihr Quartier aufgeschlagen hatten. Die dreiwöchige De
monstration eines neuen Mediums - und somit einer neuen globalen Kommunikations
form - fand dort statt. Wie schon beim UNO-Umweltgipfel in Rio de Janeiro hatte die
Association for Progressive Conwiunication (APC) ein großes Computerlabor eingerich
tet in dem alle Geräte miteinander zu einem hausinternen Netzwerk und weiters mit
dem internationalen großen APC-Netz verbunden waren. Tibetische Mönche, sudanesi
sche Menschenrechtsaktivisten, britische Mitarbeiter von Amnesty International, palä
stinensische Konferenzdeligierte - sie alle kommunizierten von diesen Geräten aus mit
ihren Heimatländern und hatten über eigens eingerichtete elektronische Konferenzen
die Möglichkeit, Netzteilnehmer der ganzen Welt über Vorgänge auf der Konferenz und
in ihren Ländern zu unterrichten, also von Problemen zu berichten, die in der täglichen
Nachrichtenauslese der großen Medienkonzerne vermutlich nie eine Öffentlichkeit ge
funden hätten." (S. 326f.).
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Es darf nicht übersehen werden, daß die transkulturelle Realität von

erheblichen Ungerechtigkeiten geprägt ist. Das pluralistische Humani-

siemngsideal muß daher schon im Ansatz mit der realen Konfliktsitua

tion kultureller Dominanz vermittelt werden. Die Konflikte und

Machtverhältnisse sind Teil des Globalisierungsprozesses, und eine
ethische Funktion der Kulturwissenschaften kann sich nur in der ver

antwortlichen Mit-Gestaltung konfliktheladener kultureller Vermitt

lungsprozesse vollziehen.

„Eine interkulturelle, im Zeitalter der globalen Kulturindustrie auch
als ,transkultureir zu bezeichnende Forschungsperspektive, wird sich
daher nicht von einer Vision eines herrschaftsfreien Diskurses zwi
schen den Völkern leiten lassen dürfen, sondern Macht und Dominanz
als Konstituanten in der Kommunikation zwischen verschiedenen Kul
turen begreifen müssen.

Die Konflikte sind nicht nur als faktische Störungen zu verstehen, sie
gehören vielmehr grundlegend zur Differenziertheit der Pluralität.

Wenn die Beförderung einer pluralistischen Globalisierung als ethi
sche Leitperspektive angesehen wird, dann ergibt sich mit der prinzi
piellen Affirmation kultureller Differenzen auch die Notwendigkeit,
das Konfliktpotential zu entdecken und Hilfestellungen für die Kon
fliktregelung zu entwickeln. Deshalb müssen sich die Kulturwissen

schaften auch um einen interdisziplinären Austausch mit der Frie

dens- und Konfliktforschung bemühen.

33 Vgl. J. E. YOUNG: Globales Netzwerk, S. 38.
34 K. LUGER: Offene Grenzen, S. 25.
35 Vgl. P. A. BRUCK: Interkulturelle Entwicklung und Konfliktlösung (1994), S. 354:
„Dieser Ansatz nimmt die Einsicht auf, daß Differenz die Grundstruktur alles Kulturel
len ist. Daraus ergibt sich auch, daß Kxdturen nicht in Einzeldeskriptionen und -analy-
sen untersucht und verstanden werden können, sondern in Beziehung zueinander, in ih
ren Spannungsverhältnissen und Konflikten." Da es hierbei aber um das In-Beziehung-
Setzen der Differenzen geht - und ohne die Bezogenheit würde auch die Differenziert
heit nicht gedacht werden können —, ist die Betonung der Differenz nur die eine Seite ei
ner plural-universalistischen Moralisierung, Es kann somit auch V. HÖSLE zugestimmt
werden, der die Identität als „wichtigste Kategorie in interkulturellen Beziehungen be
tont , sofern diese nicht als ungeschichtlich-menscliheitliche gedacht wird, sondern ver
mittelt wird mit der geschichtlich-kulturellen Differenziertheit. „Erstens ist eine Aus
richtung auf universale Ideen notwendig; jede Identität, die diese Ausrichtung bestrei
tet, ist dazu verurteilt, pathologisch und parasitär zu werden. Freilich gibt es verschie
dene Wege, das Universale zu realisieren; und die eigene Fähigkeit, dies zu leisten, ist
gewöhnlich durch die eigene Vergangenheit bestimmt, sei dies individuell oder kollektiv.
Wer seine Geschichte ignoriert, wird schwerlich eine vernünftige Identität finden; die
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Die Asynchronie der Entwicklung kann aber auch als eine Chance

gesehen werden, die die Staaten der dritten Welt zu eigenen Formen
kultureller Ausprägung des globalen Vernetzungsprozesses führen

könnte. Die Pluralität der Kulturen steht einem undifferenzierten

Fortschrittsideal entgegen. Die Ungleichzeitigkeiten des Globalisie

rungsprozesses sind ein konstitutiver Bestandteil der Differenzierung

und nicht immer Ausdruck ungerechter Dominanz. Wenn man dies

nicht vom wertenden Standpunkt einer „höher" entwickelten Kultur

aus betrachtet, liegt darin die Anerkenntnis einer Pluralität von Ent

wicklungsmöglichkeiten. Auch im Hinblick auf die Asynchronie der

Entwicklung in der Kommunikationstechnologie könnten sich hieraus

Nischen für die Entfaltung kulturell eigenständig geprägter Netzver

dichtungen ergeben. Die Dynamik der Netzverdichtung führt zu einer

immer komplexeren Differenzierung, die neben der Globalisierung
auch die kulturspezifische Ausprägung von Knotenpunkten sowie die

Dezentralisierung der Netzwerkstruktur zu befördern vermag.^® Dem
steht aber die wachsende Tendenz zur Kommerzialisierung des Netzes

entgegen. Eine kulturwissenschaftliche Reflexion und Mit-Gestaltung
des Internet hätte die ethische Bedeutung, durch Hervorhebung des
Kulturellen der Ökonomisierung entgegenzuwirken. Darüber hinaus
bedarf es dringend einer Regelung, die den legitimen Ansprüchen der
verschiedenen Kulturen gerecht zu werden vermag. Ansätze dazu fin

den sich in der Diskussion um eine Neue Weltkommunikationsordnung
(NWICO)."

eigene Geschichte ist daher das zweite Moment in einer jeden Identitätssuche." (V. HÖSLE:
Praktische Philosophie, S. 163f.).

36 Vgl. H. LÜBBE: Netzverdichtung (1996). Zu einer anderen Einschätzung der „Glo
balisierung der Kommunikation" kommt R. MÜNCH: Dynamik der Kommunikationsge
sellschaft (1995), S. llOff. Er sieht das globale Netzwerk vor allem durch die Differenz
von Peripherie und Zentrum bestimmt, wodurch regionale Zentren immer bedeutungslo
ser würden. Diese Diagnose scheint aber eher auf die Vorherrschaft der Nachrichten
agenturen als auf die sich immer weiter verzweigende und damit differenzierende
Struktur des Internet zuzutreffen. Das globale Netzwerk lebt gerade von der regionalen
Dynamik der Netze, wenn auch eine besonders unter ökonomischen Druck sich verstär
kende Tendenz zur Zentralisierung zu erkennen ist. Genau an dieser Bruchstelle zwi
schen Zentralisierung und Pluralisierung liegt der Gestaltungsbedarf, an dem die ethi
sche Verantwortung der Kulturwissenschaft festzumachen ist.
37 Vgl. den UNESCO-Bericht der International Commission for the Study of Commu-
nication Problems: Many Voices, One World (1980). Auf die Notwendigkeit einer zuneh
menden Verrechtlichung als einer Metaebene der neuen Kommunikationsmöglichkeiten
macht R. WEINGARTEN: Sprachnormen (1996), aufmerksam.
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3. Welt-Kultur und Welt-Gesellschaft

Die damit angeschnittene politische Dimension der Humanisierung

führt in den Bereich rechtlicher Regulierungen als Rahmenbedingun

gen einer globalen Pluralitätsgerechtigkeit. Dies zeigt, daß eine Beur

teilung der kulturellen Bedeutung globaler Vernetzung sowie der in

ihr hegenden Humanisierungschancen nicht möglich ist ohne den Be

zug zur politischen Realität der transnationalen Weltgesehschaft. Eine

Kultur- und Politikwissenschaften gleichermaßen betreffende Proble

matik ist dabei die Frage nach der Universalität der Menschenrechte.

Einerseits sind sie ohne einen universalen Anspruch bedeutungslos,

andererseits ist ihre geschichtliche Herkunft aus der europäischen

Aufklärungstradition unbestreitbar. Eine kulturrelativistische Ableh

nung universaler Menschenrechte kommt einer Verabschiedung ethi

scher Verantwortung angesichts der globalen Problemdimensionen

gleich. Da auch ein kulturelles Differenzdenken die Verflechtung der

Kulturen als Faktum sowie als Bedingung der Differenzierung implizit

voraussetzen muß, kann in der Anerkennung der Pluralität ein inner

ster Kern universaler Geltung gesehen werden. Die Menschenrechte

dienen dann der Aufrechterhaltung jener Struktur, die kulturelle wie

individuelle Differenziertheit ermöglicht und befördert. Die konkrete

Ausgestaltung dieser Universalität und damit die kritische Überprü
fung ihrer kulturellen Vorprägung gehört zum Kern eines prozessual-

pluralen Verständnisses universaler Geltung.^®
Hierbei übernehmen die Kulturwissenschaften eine wichtige Funkti

on. Sie haben aber vorrangig die Gefahr kultureller Dominanz im Au

ge zu behalten, die einer humanisierenden Globalisierung entgegen
steht. Es kann somit nicht um die Affirmation einer „Welt-Kultur" ge

hen, wenn die ethische Funktion der Kulturwissenschaften innerhalb

des Vernetzungsprozesses hervorgehoben wird. Die neue Hyper-Kul-

tur kann ihre pluralisierende Bedeutung nur entfalten, wenn sie diese

als formale Leistung von ihrer kulturellen Eigenprägung unterschei
det. Von Vorteil für das pluralistische Verständnis der Universalität ist

dabei ein funktionalistischer Begriff der „Welt-Gesellschaft" als Hori-

38 Vgl. W. WELSCH: Vernunft (1995), S. 739ff.
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zont der Globalisierungstenclenz. Damit wird der Kultur-Begriff von
einer politischen Überlastung befreit, die sich aus der neuen globalen
Verantwortung ergeben könnte. Von einer „Welt-Kultur" kann nicht in

der gleichen Weise die Rede sein wie von der „Welt-Gesellschaft". Die

als Hyper-Kultur sich realisierende globale Vernetzung und damit

auch die hypertextuelle Reflexionskultur der Kulturwissenschaften

sind zwar formal universalisierend - und insofern ein Aspekt der

Welt-Gesellschaft sie sind aber jeweils als eine bestimmte Kultur

form ausgeprägt. Das pluralistische Humanisierungsideal verlangt da

her unbedingt die perennierende Selbstkritik der Meta-Kultur. Dies

schließt die Einsicht in die Grenzen der moralischen Wirksamkeit ein,

gerade auch der Kulturwissenschaften als wissenschaftlicher Subkul

tur mit lebensweltdistanzierender Gewohnheitskonstitution. Doch die

se Einsicht spricht nicht gegen deren ethische Funktion, sie ist viel

mehr ein weiterer Aspekt der besonderen reflexiven Stellung der Kul

turwissenschaften. Die Distanz zu den vielfältigen Kulturen, die auch

die selbstkritische Distanz zur eigenen Wissenschaftskultur ein

schließt, ermöglicht einen freieren Blick auf die kulturelle Vielfalt.

Das hier vorgeschlagene, ethisch orientierte Pluralitätsdenken richtet

sich sowohl gegen eine nivellierende Homogenisierung als auch gegen

eine reflexionslose Beliebigkeit, die beide nur eine ,Welt-Kultur ohne

Eigenschaften' herbeiführen können.

Zusammenfassung

BOSCH, Michael: Die globale Verantwor
tung der Kulturwissenschaften, ETHICA;
5 (1997) 3, 227-254

Die Globalisierung führt zu tiefgreifen
den kulturellen Veränderungen, die eine
neue Ausrichtung der Kulturwissenschaf
ten erfordern. Dabei haben sie sich auch
der ethischen Verantwortung zu stellen,
die mit den globalen Problemdimensionen
verbunden ist. An einen Begriff ethischer
Univei'salität, der die kulturelle Pluralität
einschließt, kann eine neue moralische
Funktion der Kulturwissenschaften an
knüpfen. Sie besteht in der Förderung
kultureller Pluralität und der Vermittlung
der Kulturen im globalen Netzwerk. Den
neuen Kommunikationstechnologien
kommt hierbei eine große Bedeutung zu.

Summary

BOSCH, Michael: Tlie global responsibil-
ity of the cultural sciences, ETHICA; 5
(1997) 3, 227 - 254

The globalization involves profound cul
tural changes which require a reorien-
tation of the cultural sciences. In this they
also have to face the ethical responsibility
that is connected with the global probleni
dimensions. A term like ethical universal-
ity, which includes cultural plurality as
well, may serve as a starting-point for a
new moral function of the cultural sci

ences. It consists in the promotion of cul
tural plurality and the exchange of
cultures in the global network. The new
communication technologies play an
important part in this context. The cul
tural sciences have to make themselves
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Die Kulturwissenschaften haben sich die

ser neuen Kultur zu stellen und sie initzu-

gestalten. Als reflexive Hyper-Kultur kön
nen sie den homogenisierenden Tenden
zen der Globalisierung entgegenwirken
und die kulturelle Vielfalt im hypertextu-
ellen Dialog der Kulturen fördern.

Kulturwissenschaften

Pluralität, kulturelle

Globalisierung
Kommunikationstechnologien

available for this new type of culture as
well as to take part in its representation.
As reflective hyper-culttire they can op-
pose the homogenizing tendencies of glob-
alization and promote the cultural variety
in the hyper-textual dialogue of the
cultures.

Cultural sciences

Plurality, cultural
Globalization

Communication technologies
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berg; Schriftleiterin des Jahrbuchs für Christliche Sozial Wissenschaften.
Forschungsschwerpunkte: Grundlagen der Christlichen Sozialethik; politi
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schung.

Neuere Veröffentlichungen (Auswahl): Unterscheidung der Geister - Struk
turmoment christlicher Sozialethik. Dargestellt am Werk Madeleine Delbrels
(Münster, 1994); Herausgeberschaft (mit A. Lienkamp und J. Wiemeyer):
Brennpunkt Sozialethik. Theorien, Aufgaben, Methoden (Freiburg, 1995);
zahlreiche Aufsätze zu grundlegenden und aktuellen Themen Christlicher
Sozialethik.

I. EINLEITUNG

Die Frage nach der sozialethischen Kompetenz der Kirche ist keine aka

demische Frage. In den gegenwärtigen sozialpolitischen Auseinander

setzungen in unserem Land, auf europäischer Ebene und weltweit

wird zunehmend erkannt, daß alle gesellschaftlichen Kräfte gefordert

sind, nicht nur die einschneidenden Konsequenzen des Wandels, son

dern ebenso die Suche nach menschengerechten Lösungen mitzutra

gen. In dieser Situation stellt sich die Frage nach der Kompetenz und
Verantwortung, die den christlichen Kirchen in den gesellschaftlichen

Suchprozessen zukommt, mit neuer Dringlichkeit. Drei „Momentauf-

1 Vorliegender Text ist die für den Druck überarbeitete Fassung meiner öffentlichen
Antrittsvorlesung an der Universität Bamberg am 29. 11. 1996. Für konstruktive Kritik
und weiterführende Diskussionen danke ich Andreas Lienkamp, Günter Wilhelms und
besonders Georg Steins.
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nahmen" sollen einige Facetten der Fragestellung schlaglichtartig be
leuchten.

1. Sozialethische Kompetenz der lürche? - Drei Momentaufnahmen

Erste Momentaufnahme: Bei einer Assoziationsübung mit Studierenden
der Theologie zum Stichwort „Kirche" ergab sich ein Modell, das von

der Feier und der Verkündigung des Glaubens bestimmt war, in dem

aber die Diakonie ausnahmslos fehlte. Da dieser Aspekt nicht bewußt
ausgeklammert worden war, provoziert eine solche Erfahrung die An
frage, inwieweit mit der diakonischen Praxis und mit deren theoreti

scher Reflexion als einem Moment sozialethischer Kompetenz von Kir

che gerechnet wird. Der Zusammenhang von Kirche mit Caritas, Sozi

alarbeit und gesellschaftspolitischer Verantwortung scheint zumindest

nicht mehr selbstverständlich zu sein.

Zweite Momentaufnahme: Die Repräsentativbefragung von Katholikin
nen „Frauen und Kirche"^ hat u. a. die Wahrnehmung der Kirche als
ethosbildende Kraft beleuchtet: Bei den Befragten zeigte sich ein Bild
kirchlicher (Moral-)Verkündigung, das von Auffassungen zur Indivi-
dualethik (Abtreibung, Ehescheidung u. a. m.) geprägt ist, aber im Sin
ne einer inkompetenten und ungerechtfertigten Einmischung der Insti
tution Kirche in die Privatsphäre weithin abgelehnt wird. Themen
kirchlicher Sozialverkündigung wie z. B. Arbeit, Menschenrechte, Asyl
sind hingegen wenig bekannt. Unter jenen, die eine klare Vorstellung
auch zu diesen Themen zu haben behaupten, bekundet eine große
Mehrheit Zustimmung zu den kirchlichen Positionen. Beispielsweise
glauben nur 22% aller Befragten, daß die Kirche eine klare Position

zum Wert der menschlichen Arbeit und zu humanen Arbeitsbedingun
gen hat. Von denjenigen, die angeben, eine solche Position der Kirche
zu kennen, signalisieren aber 80% Zustimmung.^ Auch diese Beobach
tung läßt Rückschlüsse zu auf eine Spannung zwischen einer verbrei-

2 Frauen und Kirche. Eine Repräsentativbefragung von Katholikinnen im Auftrag des
Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz, durchgeführt vom Institut für Demosko
pie Allensbach, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1993 (Ar
beitshilfen 108).

3 Vgl. ebd., 110-112.
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teten Wahrnehmung der Kirche und ihrem Anspruch, gesellschaftli

che Prozesse mitzugestalten.

Dritte Momentaufnahme: Bei einem Studientag des Katholischen Deut

schen Frauenbundes zur eigenständigen Alterssicherung von Frauen

Anfang Oktober 1996 wies der Referent, ein Mitarbeiter im Stab der

Sozialsenatorin von Berlin ohne kirchliche Bindung, die Anwesenden

ausdrücklich auf Einflußmöglichkeiten der Kirchen auf die Politik hin:

Keine andere gesellschaftliche Institution könne so wirksam wie die

Kirchen moralischen Druck auf die staatliche Politik ausüben. Dabei

bezog er sich ausdrücklich auf den Konsultationsprozeß der Kirchen

zur Vorbereitung eines Wortes zur wirtschaftlichen und sozialen Lage

in Deutschland. Er hatte damit ein Geschehen angesprochen, das die

Eindrücke aus den ersten beiden Momentaufnahmen zu korrigieren

scheint. Der Konsultationsprozeß der beiden großen Kirchen hat in

nerkirchlich wie außerkirchlich tatsächlich ein ungeahnt großes Echo

hervorgerufen."^ Freilich scheiden sich an dem Konsultationsprozeß
auch die Geister - mit alten Argumenten: Besorgte innerkirchliche

Stimmen treffen sich mit manchen Wirtschaftsvertretern in der Mei

nung, die Kirchen sollten sich um „den Menschen" und sein ewiges

Heil kümmern; aber von Politik und Wirtschaft sollten sie die Finger

lassen, weil es ihnen dazu an Kompetenz fehle. Andere befürworten

zwar grundsätzlich das gesellschaftspolitische Engagement der Kir

chen, prangern jedoch je nach Standort von „rechts" oder von „links"

falsche Bündnisse an. Wie dem auch sei, der Konsultationsprozeß er

weist sich gegenwärtig als innerkirchlicher Kristallisationspunkt der

Vergewisserung über die gesellschaftliche Verantwortung und Kompe

tenz der Kirchen.

Erfahrungen wie die exemplarisch genannten bilden den Horizont

für die nachfolgenden Überlegungen. Sie beinhalten keine in sich ab-

4 In monatelanger intensiver Arbeit wurden mit beaciitlicher Sach- und Erfahrungs-
korapetenz ca, 2500 Stellungnahmen von Einzelpersonen, kirchlichen und nichtkirchli
chen Gruppen sowie Verbänden, Parteien und Gewerkschaften verfaßt. Vgl. dazu die im
November 1996 vorgelegte Dokumentation: Alle Eingaben zum Konsvdtationsprozeß mit
Lesehilfen inklusive CD-Rom, hrsg. vom Katholisch-Sozialen Institut der Erzdiözese
Köln, im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Bad Honnef 1996. Das am 28. Februar 1997 erschienene
Gemeinsame Wort konnte für die vorliegende Veröffentlichung nicht mehr berücksich
tigt werden. Vgl. aber: Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997).
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geschlossene Antwort zum Thema, sondern suchen in eher experimen

teller Annäherung einen Rahmen abzustecken, innerhalb dessen die

Frage theologisch anzusiedeln und Reichweite wie Grenzen kirchlich-

sozialethischer Kompetenz zu klären sein dürften. In diesem Sinne

geht es mir um einige grundsätzliche und programmatische Überle
gungen, wohl wissend, daß viele Fragen, die angesprochen werden,

noch keine befriedigende Antwort gefunden haben. In einer etwas

ausführlicheren These, deren tragende Elemente anschließend näher

entfaltet werden, seien nun zunächst Duktus und Zielrichtung der

Skizze vorgestellt.

2. Die These

Die Frage nach der sozialethischen Kompetenz der Kirche kann nicht

unabhängig vom theologischen Selhstverständnis der Kirche geklärt

werden.^ Die sozialethische Reflexion findet deshalb ihr systemati
sches Widerlager in der Ekklesiologie. Das im II. Vatikanischen Konzil

erarbeitete theologische Selbstverständnis der Kirche als Sakrament

und Volk Gottes bildet als Grundaussage über das Weltverhältnis der

Kirche zugleich das Fundament, von dem her ihre sozial-ethische

Kompetenz zu bestimmen ist: Die Kirche steht nicht nur der Welt ge
genüber, sondern ist selbst eine Gestalt von Welt, die sich aus der Er

fahrung von Befreiung und Erlösung formt.® Insoweit Kirche in ihrer
eigenen Sozialgestalt den sittlichen Anspruch aufnimmt, der ihr aus

dem Kern ihrer Gottesbotschaft entgegenkommt, erweist sie sich als

glaubwürdig und gewinnt darin ein zentrales Moment der Kompetenz,
sich in die gesellschaftlichen Such- und Gestaltungsprozesse konstruk

tiv und kritisch einzumischen. Die Stoßrichtung dieser Einmischung
ergibt sich aus der konstitutiven Erfahrung von Befreiung und Erlö
sung als wirklich universaler, anfanghaft schon realisierter Ver

heißung: Diese genuine Ratio kirchlichen Selbstvollzugs gilt es je neu

5 Wenn im folgenden von „der Kirche" im Singular gesprochen wird, so geht es hier
um die Kirche als theologische Größe, und zwar speziell in dem Verständnis, wie es für
die katholische Theologie im II. Vatikanischen Konzil formuliert worden ist.
6 „Kirche, wenn wirklich aus dem Glauben, hat selbst die Gestalt von Welt." N. LOH

FINK: Das Jüdische am Christentum (1987), S. 12.
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einzuholen in einer Konversion, deren authentischer Ausdruck und

Prüfstein die Anwaltschaft für die Armen und Ausgegrenzten ist.

Kirchlich sozialethische Kompetenz ist also nicht abgehoben von

kirchlicher Praxis bestimmbar, sondern hat ihren ersten und letzten

Ort eben in dieser Praxis. Weil diese Praxis plural ist und viele Träger

hat, kann sich die Wahrnehmung der Kompetenz nicht anders vollzie

hen als in einem komplexen Kommunikationsprozeß der verschiedenen

kirchlichen Kompetenzträger untereinander wie zwischen diesen und

anderen gesellschaftlichen Partnern. Kirchliche Kompetenz tritt dabei

weder in Konkurrenz zu den diversen für die Gestaltung gesellschaftli

cher Prozesse notwendigen Sachkompetenzen noch maßt sie sich eine

moralische „Superkompetenz" an. Kirchlich sozialethische Kompetenz

läßt sich vielmehr normativ verstehen als Dialogkompetenz. Legiti

miert durch eine exemplarische Praxis befähigt sie Kirche dazu, sich

mit einer gewissen Distanz zu den Teilrationalitäten der gesellschaftli

chen Institutionen und Subsysteme fragend, werbend, mahnend und

argumentierend zugunsten der Realisierung eines Je-Mehr an sozialer

Gerechtigkeit und deshalb besonders zugunsten der Armen und Ausge

grenzten in die gesellschaftlichen Gestaltungsprozesse einzumischen.

II. EKKLESIOLOGISCHE ORIENTIERUNG

Zwei Grundgedanken des Konzils über die Kirche legen sich als Orien

tierungsmarken für unsere Fragestellung nahe: Das Verständnis der

Kirche als Sakrament und die Aufnahme des biblischen Leitbildes

Volk Gottes.

1. Sakrament Kirche

„Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zei
chen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die
Einheit der ganzen Menschheit." {LG 1)

Mit der Kategorie der Sakramentalität überwindet das II. Vatikanum
in „Lumen gentium" von innen heraus die Dichotomie von Kirche und
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Welt im Sinne eines symbolischen VerweisungszusammenhangsJ Die
„komplexe Wirklichkeit" (LG 8) der Kirche soll als empirische und

theologische Größe zugleich gedeutet werden, ohne daß beide Momen

te dualistisch auseinander- oder integralistisch in eins fallen.^ Diese
Vermittlung leistet das Konzil, indem es die Wirklichkeit der Kirche in

Analogie zur Menschwerdung Gottes in Jesus Christus zu erfassen

sucht (vgl. LG 8). Das im Konzil derart erneuerte Selbstverständnis

der Kirche zeitigt Konsequenzen für die Wahrnehmung einer kirchli

chen Kompetenz in der Gesellschaft, denn es hat eine neue Basis für

die Standortbestimmung von Kirche im Kontext von Gesellschaft ge
schaffen. Wenn Kirche sich selbst unter den Anspruch stellt, wirksa

mes Zeichen der Gegenwart Gottes und als solches einheitstiftende

Kraft zu sein, impliziert dies eine Aussage über ein weder dualisti

sches noch monistisches, sondern vielmehr dialogisches Verhältnis

von Kirche und Gesellschaft. Der Grundgedanke der Sakramentalität

enthält so eine wichtige Weichenstellung für die Art und Weise der

Präsenz von Kirche im konkreten gesellschaftlichen Horizont. Wirksa

mes Zeichen der Gegenwart Gottes kann die Kirche nur sein, wenn sie

Ernst macht mit der Einheit von Theorie und Praxis, von Verkündi

gung des Evangeliums und Einsatz für Gerechtigkeit. Insofern wird zu

Recht von der „ekklesiologischen Schlüsselposition der Sozialethik" ge
sprochen.^ Sie wird konkreter anhand des zweiten ekklesiologischen
Leitmotivs des Konzils, der Bestimmung der Kirche als Volk Gottes.

Darin läßt sich die sakramentale Identität der Kirche theologisch be

sonders deutlich erfassen.

2. Volk Gottes

Im Bild des Volkes Gottes wird die gesellschaftliche Verfaßtheit der

Kirche in einem vieldimensionalen Verstehenszusammenhang reflek

tiert (vgl. LG 9). Denn mit diesem in den biblischen Traditionen Alten

und Neuen Testaments verwurzelten Bild verbinden sich verschiedene

7 Vgl. K. KOCH: Christliche Sozialethik und Ekklesiologie (1991), S. 155.
8 Vgl. dazu M. KEHL: Wohin geht die Kii-che? (1996), S. 71f.
9 Vgl. J. HOMEYER: Sakrament Kirche (1997).
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zentrale Aussagen über das Selbstverständnis von Kirche^^: Mit der
Überwindung jeder heilsindividualistischen Vorstellung ist eine grund
legende Gemeinsamkeit aller Glaubenden ausgesagt. Sie gründet in der
gemeinsamen Berufung durch Gott. Der Gemeinsamkeit in der Beru

fung entspricht die Ausrichtung des Volkes auf das Reich Gottes als

Ziel. Mit dem geschichtlichen Charakter des Volkes Gottes als Wegge

meinschaft wird dabei die Nichtidentität von Kirche und Reich Gottes

betont. In der Ausrichtung auf das eschatologische Ziel aber ist das

Volk Gottes „für das ganze Menschengeschlecht die unzerstörbare

Keimzelle der Einheit, der Hoffnung und des Heils." (LG 9,2)^^
Schließlich integriert das Bild die Gesichtspunkte der Sammlung

durch Gott und der universalen Sendung, also den kommunialen und

den missionarischen Charakter der Kirche. Es markiert damit die

Scharnierstelle für die Realisierung des primären und des sekundären

Weltbezugs von Kirche^^: Weil und insofern die Kirche als Volk Got
tes verstanden wird, stellt sich die Frage nach der sozialethischen

Kompetenz systematisch vorrangig an die Kirche selbst als eine organi
sierte und strukturierte Gemeinschaft, als ein eigener Ort von Welt,

der im Sinne der Berufung des Volkes Gottes zu gestalten ist.'^ Inso-

10 Vgl. M. ICEHL: Die Kirche (1992), S. 91 - 93, 294 - 305; J. WERBICK: Kirche
(1994), S. 45 - 182.
11 Bei aller Betonung der grundlegenden Gemeinsamkeit in Berufung und Zielorientie
rung läßt die Deutungskategorie des Gottesvolkes aher auch Raum für ein Kirchenver
ständnis, in dem differenzierte Weisen der Zugehörigkeit gedacht und ausgedrückt wer
den können; vgl. M. KEHL: Die Kirche, S. 93.

12 Die Terminologie ist entlehnt hei N. LOHFINK: Das Jüdische am Christentum, S.
12.

13 Die hier eingeführte Unterscheidung von primäi'eni und sekundärem Weltbezug
der Kirche ist streng systematisch zu verstehen. Sie rekurriert auf den biblisch fundier
ten Gedanken, „daß das Gottesvolk durch seine eigene soziale Existenz zum Zeichen für
die Völker wird...." (N. LOHFINK/G. LOHFINK: „Kontrastgesellschaft" (1984), S. 191.
Ekklesiologisch wie sozialethisch grundlegend wird darin ein Anspruch artikuliert, der
für die Frage nach der sozialethischen Kompetenz der Kirche unhintergehbar ist, wenn
gleich diese Frage damit noch nicht zureichend beantwortet werden kann. Diesen An
spruch im Horizont moderner Theologie bewußt gemacht zu haben, ist nicht zuletzt das
Verdienst jener Theologen, die Kirche im Modell der „Kontrastgesellschaft" zu verste
hen versuchen. Zweifellos birgt dieses Modell auch aus der Sicht christlicher Sozialethik
spezifische Probleme, die - mehr als bisher geschehen - einer eigenen Auseinanderset
zung wert wären. Vgl. aus theologisch-ethischer Perspektive dazu die Beiträge: U. NOT
HELLE-WILDFEUER: Kirche im Kontrast (1992); H. SCHLÖGEL: Ekklesiologie und christ
liche Sozialethik (1995). Diese Auseinandersetzung kann hier nicht geleistet werden. Im
Kontext einer Sozialethik, die ihre „ekklesiologische Schlüsselposition" explizit zu reflek
tieren bereit ist, scheint mir jedoch jenseits aller Mißverständnisse, die sich an dem aus
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fern ist dieser primäre Weltbezug der Rahmen, innerhalb dessen die

sozialethische Kompetenz der Kirche vorrangig zu klären ist. Dies ist

zu berücksichtigen, wenn nach dem sozialethischen Auftrag und Bei

trag der Kirche in der Gesellschaft bzw. nach deren sekundärem Welt

bezug gefragt wird.

III. EKKLESIOLOGISCHE KONTUREN SOZIALETHISCHER

KOMPETENZ DER KIRCHE

In der biblisch-bildhaften Darstellung der Kirche als Volk Gottes

kommt besonders deutlich deren Berufung "zur Sachwalterin und zur

sakramentalen Vorwegdarstellung des Reiches Gottes als des umfas

senden Heils für die ganze Welt" zum Ausdruck.

„Von daher erweist es sich nicht nur als ekklesiologisch unmöglich,
sondern auch als theologisch unerträglich, die Sozialethik bloß im ek-
klesiologischen ,Vorfeld' anzusiedeln und als kirchliche Vorfeldarbeit
zu verstehen. Sie stellt sich vielmehr als eigene und spezifische, genau-
erhin welthafte wie weltgesättigte Form der christlichen Verkündigung
heraus und gehört damit zu den Grundvollzügen der Kirche selbst,
nämlich als ekklesialer Nachvollzug der Weltsorge Gottes"

Die „Provokation der Ekklesiologie an die Sozialethik" besteht deshalb

vor allem darin, daß sie die Entwicklung einer Sozialethik des kirchli

chen Lebens verlangt. In dem Maße, in dem dieses Postulat seitens

der Sozialethik auf der Theorieebene eingelöst wird, indem Maximen

für eine menschengerechte Gestaltung der Gesellschaft und ihrer In
stitutionen auf die Kirche als Volk Gottes angewandt werden, wendet

der Wissenssoziologie (P. L. Berger / O. T. Luckmann) entlehnten Begriff der Kontrast
gesellschaft entzünden, der positive und hoch bedeutsame Ertrag des Ansatzes eben dar
in zu liegen, daß er den der Wirklichkeit von Kirche inhärenten Anspruch einer eige
nen, exemplarischen Sozialgestalt als Glaubwürdigkeitskriterium zur Geltung bringt. Es
geht also zunächst darum, eine Aussage über den umfassend, das heißt sowohl im per
sönlichen Leben der Gläubigen als auch in der Sozialgestalt von Kirche selbst zu reali
sierenden „Qualitätsanspruch" von Kirche bewußt zu machen: „ICirche zu sein bedeutet
für die Kirche deshalb nicht, eine Gegenwelt zu sein, sondern vielmehr ein Versuch zu
zeigen, wie die Welt als Gottes gute Schöpfung sein soll." S. HAUERWAS: Selig sind die
Friedfertigen (1995), S. 160; vgl. auch H. BÜCHELE: Glaube (1987), S. 175 - 179.
14 K. KOCH: Christliche Sozialethik und Ekklesiologie, S. 165.
15 Ders., ebd., S. 174f.
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sich der Anspruch jedoch unmittelbar provozierend zurück und be
lichtet bestehende Diskrepanzen zwischen dem theologischen Entwurf

und dem empirischen Erscheinungsbild der Kirche.^® Die Forderung
nach einer Sozialethik des kirchlichen Lebens enthält eine umfassende

Anfrage an die Praxis des Gottesvolkes, in der sich sozialethische

Kompetenz erweisen muß. Denn eine dialogische Vermittlung des ethi

schen Orientierungswissens der Glaubensgemeinschaft des Gottesvol

kes in den Raum der Gesellschaft hinein kann nur in dem Maße gelin

gen, wie die Kirche ihrem ethischen Wissen an sich selbst Ausdruck

verleiht und insofern als eigene, sittlich relevante Gestalt von Welt

identifizierbar ist.

1. Die dreifache sozialethische Kompetenz

der Kirche - formale Umschreibung

Kirche ist also auf dem Weg zu werden, was sie als Volk Gottes ist, und

dies muß in ihrer eigenen Sozialgestalt konkret werden.^^ Unter dieser
Prämisse kann in dreifacher Hinsicht von einer sozialethischen Kom

petenz der Kirche gesprochen werden. Ich bezeichne sie vorläufig als

gesellschaftliche, politische und prophetische Kompetenz:

„Gesellschaftliche" Kompetenz: In ihrem Selbstvollzug als Volk Gottes

bringt Kirche zum Ausdruck, daß sie mehr und anderes ist als ein (se

kundärer) Zusammenschluß von Individuen. Im Rückbezug auf die

Exoduserfahrung Israels als Deutehorizont existiert Kirche und ver

steht sich aus einer ursprünglich gemeinschaftlichen Erfahrung der

Befreiung und der in dieser Erfahrung vermittelten Berufung. Die so

ziale Realität der Kirche muß diesen Existenzgrund aus der Erfahrung
begonnener Erlösung und der Erwartung ihrer universalen Vollen-

16 Exemplarisch ist dies zu zeigen an dem Postulat, das im sozialen Lehren der Kirche
entfaltete Prinzip der Subsidiarität auf die institutionelle Struktur der Kirche selbst an
zuwenden. Vgl. dazu W. KASPER: Zum Subsidiaritätsprinzip in der Kirche (1989); F.
FURGER: Subsidiaritätsprinzip (1991).
17 Interessante Ansätze zur theologischen Durchdringung dieses Anspruchs finden

sich in den Kirchen der Reformation. Vgl. exemplarisch S. HAUERWAS: Selig sind die
Friedfertigen (1995), sowie neuerdings B. WANNENWETSCH: Gottesdienst als Lebens
form (1997).
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dung erkennbar und praktisch werden lassen. Denn Kirche ist beru

fen, als „Volk Gottes" eine eigene Gestalt von Welt auszuprägen, eine
Sozialgestalt, die darauf aus ist, antizipatorisch der Heilsverheißung

des Reiches Gottes Raum zu schaffen - freilich in dem kritischen Be

wußtsein der Nichtidentität von Kirche und Reich Gottes. In der An

nahme dieser Herausforderung gewinnt sie soziale Identität und mora

lische Authentizität.'^

„Politische" Kompetenz: Kirche als Volk Gottes verdankt sich der ge
meinschaftlichen Berufung durch Gott. Kirchlicher Selbstvollzug steht
deshalb in einer konstitutiven Relation zu Gott. Dieser für eine au

thentische gesellschaftliche Praxis der Kirche schlechthin grundlegen
de Bezug muß sich auch in der Art und Weise der sozialen Beziehun

gen innerhalb des Volkes Gottes auswirken. Die gemeinsame Berufung
stiftet eine grundsätzliche Gleichheit unter den Gliedern der Kirche,

was sich insbesondere in der Ausübung von Macht und in der Gestal

tung partizipatorischer Strukturen niederschlagen muß. Daß diese im

Selbstverständnis der Kirche grundgelegte politische Kompetenz eine

erhebliche Herausforderung für das Praktischwerden einer Sozial

ethik des kirchlichen Lebens in sich birgt, liegt auf der Hand.

„Prophetische" Kompetenz: In bezug auf die Heilserfahrung des Volkes

Israel und auf deren Weiterführung im Erlösungswerk Jesu Christi

lebt Kirche unter einer Verheißung, die sie je neu auf das eschatolo-

gisch Ausstehende, das Reich Gottes, ausrichtet. Ihr Handeln steht

von vornherein unter der Möglichkeit und dem Impuls zur Transzen-

dierung des Bestehenden. Kirchlicher Selbstvollzug führt deshalb ein

selbstkritisches Potential mit sich, das sich aus der Spannung zwischen

der dem Volk Gottes aufgetragenen Botschaft, dem darin verheißenen

Ziel und der je konkreten sozialen Wirklichkeit der Kirche speist. In

dem Maße, in dem die Kirche ihr eigenes Handeln dem kritischem

Maßstab des Evangeliums unterstellt, erweist sie sich als legitimiert,

den gleichen Maßstab im Sinne prophetischer Kritik auch gesellschaft

lich geltend zu machen.

In der Aktuierung dieser Kompetenzen ist also das Verhältnis von

Kirche und Gesellschaft zunächst als primäres, nicht erst sekundär

18 Vgl. N. LOHFINK: Das Jüdische am Christentum, S. 12.
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zum Leben des Glaubens hinzutretendes zu buchstabieren. Vorrangig

muß es darum gehen, Kirche als eigene Gestalt von Welt und dement
sprechend als Aufgabe sozialethischer Gestaltung zu entdecken und in
diesem Prozeß Dialogfähigkeit im pluralen Kontext der postmodern-
modernen Gesellschaft zu gewännen. Voraussetzung dafür ist, daß in

der Gestaltung des kirchlichen Selbstvollzugs die Optionen, die in den
Dialog eingebracht und darin wdrksam werden sollen, konkret und
konsequent sichtbar werden.

Die formale Beschreibung sozialethischer Kompetenz der Kirche ist

nun auf drei Ebenen zu „übersetzen": Auf der Inhaltsebene in einer

ersten normativen Konkretion, im Hinblick auf die Träger bzw. Sub

jekte der Kompetenz, sowie schließlich im Hinblick auf den Anspruch,
mit dem sich kirchlich-sozialethische Kompetenz im gesellschaftlichen

Kontext artikuliert.

2. Ebenen der Realisierung kirchlich-sozialethischer Kompetenz

a) Inhaltliche Ausrichtung: Die Option für die Armen^^ als Konkretion
kirchlich-sozialethischer Kompetenz

Sozialethische Kompetenz der Kirche als gesellschaftliche, politische

und prophetische findet im Horizont der biblischen Gottesbotschaft ih
re inhaltliche Grundorientierung in der Option für die Armen, die sich

als eine erste Konkretionsstufe aus dem Liebesgebot ergibt. Indem die

biblisch gegründete Option für die Armen der kirchlich-sozialethi

schen Kompetenz eine bestimmte Perspektive auf die gesellschaftliche
Wirklichkeit eröffnet, vereitelt sie von vornherein den Rückzug auf ei

nen neutralen Beobachterstatus. Sie bildet „auf der Ebene des ethi-

19 In dem Maße, wie das gelingt, gewinnt Kirche eine tragfähige Identität, in der das
gesellschaftlich sozialethische Engagement der Kirche verankert werden kann im Sinne
der Aussage der Römischen Bischofssynode von 1971: „Für uns sind Einsatz für die Ge
rechtigkeit und die Beteiligung an der Umgestaltung der Welt wesentlicher Bestandteil
der Verkündigung der Frohen Botschaft, das ist der Sendung der Kirche zur Erlösung
des Menschengeschlechts und zu seiner Befreiung aus jeglichem Zustand der Bedrük-
kung." (De iustitia in mundo, 6).
20 Zur biblischen Grundlage der Option für die Armen vgl. M. HEIMBACH-STEINS:
Gottes „Option für die Armen" (1993); N. LOHFINK: Das Jüdische am Christentum, S.
122 - ÜS.
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sehen Selbstverständnisses... (das) Fundamentalkriterium für die poli

tische Praxis der Kirche"^\ von dem her soziale Prozesse beurteilt

werden:

„Die Entscheidungen [in Wirtschaft und Politik] müssen danach beur
teilt werden, was sie für die Armen bewirken, was sie den Annen an

tun und wie sie den Armen zur Selbsthilfe helfen. Das grundlegende
moralische Kriterium für alle wirtschaftlichen Entscheidungen, politi
schen Maßnahmen und Institutionen ist dieses: sie müssen allen Men

schen dienen, vor allem den Armen."^^

Die Option für die Armen verschärft so die Frage nach Strategien zur

Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit, indem sie die gesellschaftlichen

Aufgaben und Institutionen ethisch unter dem Gesichtspunkt beur

teilt, inwiefern diese tatsächlich die Partizipation aller Gesellschafts

glieder an den gesellschaftlichen Aufgaben und Gütern ermöglichen.

Sie fragt prioritär nach der Situation jener, die aus strukturellen

Gründen von der Beteiligung am gesellschaftlichen Prozeß und der

Teilhabe an den gesellschaftlichen Gütern - materiellen wie nichtma

teriellen - ausgeschlossen sind.^^ Damit integriert dieses Fundamen
talkriterium sozialethischer Kompetenz nicht nur die „gesellschaftli

che" Kompetenz, sondern ebenso die „politische" und die „propheti
sche" Kompetenz, insofern die Frage nach der Macht gestellt wird:
Denn die Option für die Armen beleuchtet soziale Prozesse (in Kirche
und Gesellschaft) aus der Perspektive der Armen und Machtlosen und

folgt insofern einem machtkritischen Impuls. Dabei zielt sie nicht auf

eine simple Umkehrung von Machtverhältnissen, sondern auf einen

qualitativ anderen Umgang mit Macht, der der Beteiligung möglichst
aller am gesellschaftlichen Prozeß Rechnung trägt. Insofern diese Per
spektive kontrafaktisch in die gesellschaftliche Wirklichkeit einge

bracht und kritisch geltend gemacht wird, folgt die Option für die Ar
men der prophetischen Logik der Verheißung, die in der Verwirkli
chung von Recht und Gerechtigkeit für alle die realsymbolische Vor
wegnahme des universalen Heilswillens Gottes entdeckt.

21 P. ROTTLÄNDER: Ethik der Solidarität (1993), S. 239f.
22 Gegen Unmenschlichkeit in der Wirtschaft (1987), Nr. 24.
23 Nicht Fürsorge ist also das Ziel, sondern Ermächtigung der Armen zu eigenem,

selbstverantwortlichem Handeln, so daß die Option für die Armen die Überwindung ei
nes paternalistischen Standpunktes notwendig einschließt.
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21 P. ROTTLÄNDER: Ethik der Solidarität (1993), S. 239f.
22 Gegen Unmenschlichkeit in der Wirtschaft (1987), Nr. 24.
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b) Drei Träger kirchlich-sozialethischer Kompetenz

Die formale Umschreibung kirchlich-sozialethischer Kompetenz als ge

sellschaftliche, politische und prophetische legt es nahe, deren Reali

sierung in einem kommunikativen Prozeß gemeinsamer Verantwor

tung zwischen kirchlicher Basis, lehramtlicher Sozialverkündigung und

wissenschaftlich-theologischer Sozialethik zu suchen. Die aus dem un

mittelbaren Kontextbezug erwachsende Erfahrungskompetenz, die in

diesem Prozeß der kirchlichen Basis zukommt, hat bereits Papst Paul

Vl. in seinem Apostolischen Schreiben „Octogesima adveniens" (1971)

hervorgehoben; darin betont er die Verantwortung der „einzelnen

christlichen Gemeinschaften" für die Mitgestaltung der gesellschaftli

chen Verhältnisse ihrer Länder und stellt sie in einen umfassenden

Kommunikationszusammenhang:

„Die einzelnen christlichen Gemeinschaften müssen die Verhältnisse ih

res jeweiligen Landes objektiv abklären, müssen mit dem Licht der un
wandelbaren Lehre des Evangeliums hineinleuchten und der Sozialleh
re der Kirche Grundsätze für die Denkweise, Normen für die Urteils
bildung und Direktiven für die Praxis entnehmen... Diesen einzelnen
christlichen Gemeinschaften obliegt es, mit dem Beistand des Heiligen
Geistes, in Verbundenheit mit ihren zuständigen Bischöfen und im Ge
spräch mit den anderen christlichen Brüdern und allen Menschen
guten Willens darüber zu befinden, welche Schritte zu tun und welche
Maßnahmen zu ergreifen sind, um die gesellschaftlichen, wirtschaftli
chen und politischen Reformen herbeizuführen, die sich als wirklich

geboten erweisen und zudem oft unaufschiebbar sind." (OA 4).

Hier artikuliert sich ein Modell des sozialen Lehrens der Kirche, in

dem die „Basis" als Subjekt sozialethischer Kompetenz nicht als „ver
längerter Arm" der Hierarchie (und damit nur in abgeleitetem Sinne

als kompetent) fungiert. Freilich stößt eine solche basisorientierte, de

zentrale und subsidiäre Konzeption auf das bisher noch kaum zurei

chend gelöste Problem einer innerkirchlichen Kommunikation, die die

ser Kompetenz der Basis den ihr gebührenden fundamentalen Platz

einräumt. Versuche wie der Konsultationsprozeß zeigen jedoch, wie

sehr es darauf ankommt, diese Herausforderung konstruktiv aufzu
nehmen. Erst in dem Kraftfeld von Basis, Lehramt und Wissenschaft

kann sich Kirche selbst als Ort und Gestalt von Welt identifizieren und
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entsprechend im Vollzug der Einheit von Theorie und Praxis so

zialethische Kompetenz geltend machen.

Sie setzt dort ein, wo Christinnen und Christen in der Gemeinschaft

der Glaubenden beginnen, die Ereignisse als „Zeichen der Zeit" zu ent

ziffern und sie „im Licht des Evangeliums zu deuten" (GS 4).^"^ In die
sem Deutungsprozeß treten Basis, Lehramt und Wissenschaft koopera
tiv so zusammen, daß alle Kompetenzträger ihrer Verwiesenheit an

einander gewahr bleiben und zugleich Brücken und Wege der Vermitt

lung zwischen dem Orientierungswissen des Glaubens und den Sy
stemrationalitäten, denen gesellschaftliche Prozesse unterliegen, su
chen.^"''

Deshalb ist kirchlich-sozialethische Urteilsbildung bei allem Vertrau

en auf die Orientierungskraft des Glaubens nicht unter Umgehung ei

ner sorgfältigen Gesellschaftsanalyse zu leisten. Die spezifische Kom

petenz der christlichen Sozialethik als Wissenschaft ist deshalb als

Kompetenz der Vermittlung zwischen Glaube einerseits und Gesell

schaft, Politik, Wirtschaft, Recht etc. andererseits auszuweisen. Ihre

Aufgabe besteht zunächst darin, Problemanzeigen, die sich in den Er

fahrungen der Basis artikulieren, aufzugreifen und im Dialog mit ge
sellschaftswissenschaftlicher Forschung zu analysieren. Auf dieser

Grundlage sind die Ergebnisse der Analyse einer philosophischen und
theologischen Urteilsbildung zu unterziehen, die Kriterien verantwort

licher Praxisgestaltung sowie Lösungsansätze für konkrete Probleme

finden hilft.

Damit sind grundlegende wissenschaftstheoretische und methodolo

gische Probleme angesprochen, die in der gegenwärtigen sozialethi
schen Theoriebildung noch nicht zureichend gelöst sind. Dazu gehö
ren der Status der Human- und Sozialwissenschaften als Erkenntnis

quelle christlicher Sozialethik, die Konzeption von echter Interdiszipli-

24 Vgl. zu dieser durch Johannes XXIII. in der Konzilstheologie verankerten, zugleich
aber in der französischen Theologie seit den 20er Jahren des Jahrhunderts vorbereite
ten, biblisch verwurzelten „Kategorie theologischer Situationsanalyse" (K. Füssel) M.
HEIMßACH-STEINS: „Erschütterung durch das Ereigiiis" (1997).
25 Vgl. zu den Schwierigkeiten dieses Vermittlungsprozesses u. a. G. WILHELMS: Ord
nung modemer Gesellschaft (1996).
26 Vgl. zu dem hier vorausgesetzten Modell ausführlicher meinen Beitrag: Erfahrung:
Konversion und Begegnung (1995); A. LIENKAMP: Systematische Einführung (1996),
bes. S. 37 - 43 und 52 - 56.
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narität sowie die Vermittlung von philosophischer Argumentation und

dem Anspruch des ethischen Universalismus mit dem Sinnhorizont
des christlichen Glaubens.

c) Gesellschaftliche KontextuaUsierung
kirchlich-sozialethischer Kompetenz

Sozialethische Kompetenz der Kirche muß sich in den komplexen Zu

sammenhängen gesellschaftlicher Differenzierung erweisen und be

währen.

„Zur sittlichen Beurteilung einer konkreten Situation und zur Formu
lierung entsprechender Forderungen ist neben den ethischen Grundsät
zen auch ein klares Verständnis der Zusammenhänge und eine gesi
cherte Kenntnis der Tatsachen erforderlich, über welche die Kirche

nicht aus eigenen Quellen verfügt.

Nahezu regelmäßig betonen lehramtliche Äußerungen zur Sozialver
kündigung, daß die Kirche keine „technischen" Lösungen anzubieten

habe.^® Es liegt daher auf der Hand, daß Kirche - auch in der darge
legten Zuordnung der einander ergänzenden Kompetenzträger - nicht

eine Art „Superkompetenz" für sich beanspruchen kann, die alle Sach

kompetenzen integrieren und auf einer Metaebene noch einmal in ih

rer spezifischen Rationalität beurteilen wdirde. Solch integralistischer

Versuchung tritt die Kirche selbst mit der Lehre von der Autonomie

der irdischen Wirklichkeiten (vgl. GS 36) entgegen.^®

27 W. KERBER: Kommentar zur Enzyklika Centesimus annus (1991), S. 138.

28 Vgl. QA 41; SRS 41; CA 43 u. ö.
29 Die Theorie von der relativen Autonomie der Kultursachbereiche liegt bereits den
Ausführungen zur Bedeutung der Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften für die
Ausarbeitung einer katholischen Soziallehre in der Enzyklika Quadragesimo anno Pius'
XI. (1931) zugrunde. Dennoch wird in dieser Enzyklika die „Machtvollkommenheit der
Kirche über Gesellschaft und Wirtschaft" - so die Überschrift zu den einschlägigen Ab
schnitten 41 - 43 - reklamiert und autointativ verkündet: „Die von Gott Uns anvertraute
Hinterlage der Wahrheit und das von Gott Uns aufgetragene heilige Amt, das Sittenge
setz in seinem ganzen Umfang zu verkünden, zu erklären und - ob erwünscht, ob uner
wünscht - auf seine Befolgung zu dringen, unterwerfen nach dieser Seite hin, wie den
gesellschaftlichen so den wirtschaftlichen Bereich vorbehaltlos Unserm höchst richterli
chen Urteil." (QA 41). Dieser Anspruch, der eben doch eine „Superkompetenz" des
Lehramtes über die einzelnen Sachkompetenzen behauptet, wird in Nr. 42f der Enzykli
ka begründet mit der Differenz zwischen den Tatsachenurteilen der Gesellschafts- und
Wirtschaftswissenschaften und den Werturteilen des Sittengesetzes; diese an sich not
wendige Unterscheidung „impliziert... doch die problematische Annahme, als gäbe es
auf der Ebene der wissenschaftlichen Verarbeitung auf der einen Seite nur rein analyti-
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Damit ergeben sich aber neue theoretische und praktische Anfragen

an die sozialethische Kompetenz der Kirche: Hat sie mehr zu bieten

als Prinzipien und Zielvorgaben, die so abstrakt bleiben, daß sie zwar

allgemein anwendbar sind, aber eben auch nicht mehr als Allgemein

plätze beinhalten?^® Wie gelingt eine Kontextualisierung, die der Viel
falt und Komplexität der gesellschaftlichen Probleme, ihrer gesell
schaftstheoretischen wie politisch-praktischen Bearbeitung standhält?

Wenn soziologische Forschung angesichts der Ausdifferenzierung der
gesellschaftlichen Teilsysteme und Rationalitäten den Anspruch einer

totalisierenden ethischen Theorie generell in Frage stellt,®^ weist dies
auf die Notwendigkeit hin, sozialethische Kompetenz der Kirche kon-

textuell geltend zu machen, will sie die grundlegenden Orientierun

gen, Prinzipien und Kriterien, auf die sie nicht verzichten kann, als re

levante Gestaltungsmomente in die gesellschaftlichen Diskurse ein

bringen.

Bezieht man diese Problemanzeigen auf die Pluralität der Subjekte

kirchlich-sozialethischer Kompetenz, so ergeben sich meines Erach
tens folgende Perspektiven: Zunächst ist deutlich, daß die Identifizie

rung der kirchlichen Basis als eigenständiger und nicht austauschba-

sche Aussagen über Zweckmittelzusammenhänge und auf der anderen Seite die norma
tive Ethik, die (allein) über Sinn und Ziele entscheidet. Die in dieser Aufgabenteilung
implizierte problematische Trennung mit ihrer Unterschätzung des normativen An
spruchs zumindest derjenigen sozialwissenschaftlichen Positionen, die mehr sein wollen
als pure Sozialtechnologie, stellt eine wiederkehrende Problematik in lehramtlichen
Ausführungen dar." (A. LIENKAMP: Quellen der Ethik, [1995], S. 49). Ein grundlegen
der Wandel in der Einschätzung der Sozialwissenschaften als Erkenntnisquelle der
Ethik erfolgt erst mit der Hinkehr des Konzils zur induktiven Methode mit dem vor al
lem die Pastoralkonstitution Gaudium et spes strukturierenden Dreischritt Sehen - Ur
teilen - Handeln; darin manifestiert sich die Einsicht, daß „eine geschichtlich vorfindli-
che Faktizität in ihrem Herausforderungscharakter und in ihrer Veränderungsbedürf
tigkeit nur erkannt werden (sehen) und eine theologische Deutung ,im Lichte des Glau
bens' nur erfolgen kann (urteilen), wenn diese Wirklichkeit zunächst für den theologi
schen Diskurs mit Hilfe der Sozialwissenschaften aufbereitet wird." (Ders., ebd., S. 52).
Ungeachtet dieser bedeutsamen konziliaren Weichenstellung, bestehen aber auch heute
noch „gegenüber den Humanwissenschaften in kirchlichen Kreisen... große Reserven"
(W. KERBER: Ordnungspolitik, [1990], 31). Vgl. dazu im einzelnen die diffei'enzierte
Analyse bei A. LIENKAMP: Quellen der Ethik? (1995).
30 Vgl. dazu W. KERBER: Ordnungspolitik (1990), S. 30f.
31 So hält es Franz-Xaver KAUFMANN für offensichtlich, „daß jeder totalisierende An
spruch einer ,normativen Gesellschaftstheorie' heute obsolet geworden ist, auch eine
solche ,aus christlichem Geist'." (F.-X. KAUFMANN: Herausforderung christlicher So
zialethik [1996], S. 211 f.).
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rer Kompetenzträger selbst ein zentrales Moment der Kontextualisie-

rung darstellt. Denn die „Basis" ist nicht als abstrakte Größe faßbar,
sondern artikuliert sich in Gestalt konkreter individueller und kollekti

ver Subjekte, die an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben, in Struktu

ren und Systeme als Betroffene und Akteure eingebunden sind."^^ Sie
stehen mithin immer schon in konkreten lebensweltlichen Beziehun

gen mit anderen gesellschaftlichen Akteuren und erschließen im Zu

sammenspiel von Lebenserfahrung und Sachkundigkeit eine Quelle so

zialethischer Kompetenz. Das Postulat der Kontextualisierung kirch

lich-sozialethischer Kompetenz weist also massiv in die Richtung einer

Stärkung dieser Basiskompetenz im Sinne des zitierten Plädoyers

Papst Pauls VI. (OA 4).^^
Eine zweite Perspektive betrifft das Profil der christlichen Sozial

ethik als Brückenfach zwischen Theologie und Gesellschaftswissen

schaften. Die Suchbewegungen zur zeitgemäßen Profilierung des Fa

ches sind heute wesentlich durch das Bewußtsein geprägt, auf inter

disziplinäre Verständigung ausgerichtet und angewiesen zu sein, soll

das Ziel der konstruktiven Einmischung in Prozesse der Gesellschafts

gestaltung nicht grundsätzlich verfehlt werden. Das Schlüsselwort für

die Charakterisierung der Kompetenz, die christliche Sozialethik ein

bringen kann, muß daher „interdisziplinäre Dialogbereitschaft"

heißen.^"* Das damit angedeutete Anspruchsprofil der christlichen So
zialethik erweist sich einerseits als bescheidener, andererseits aber

zugleich als ambitionierter gegenüber dem früheren Paradigma einer

katholischen Sozialdoktrin, die sich zumutete und zutraute, das „ge
samte Marschgepäck" selbst zu schultern, d. h. über alle Kompetenzen

zur Bearbeitung gesellschaftlicher Sachprobleme auf der Ebene des

Expertenwissens zu verfügen und zugleich eine ethische Metakompe-

32 Vgl. A. ANZENBACHER: Zur Kompetenz der Kirche (1988), S. 85.
33 Unter Bezugnahme auf diesen Text schreibt W. KERBER: „Die kirchliche Wahr
heitsfindung und Moralverkündigung für diesen Bereich (der Gesellschaftslehre, M.
H.-St.) könnte deshalb gewinnen, wenn sie auf eine breitere Basis gestellt würde und ei
ne weniger doktrin.äre als viel mehr kommunikalive Form erhielte. Dabei hätten die Lai
en als Fachleute auf diesem Feld eine entscheidende innerkirchliche Verantwortung zu
übernehmen. Die Gefahren, welche die Menschheit bedrohen, sind zu ernst, als daß
sich die Kirche auf einen Streit nach dem Muster ,Sachkompetenz gegen geistliche
Amtsautorität' einlassen dürfte." (W. KERBER: Kommentar zur Enzyklika Centesimus
annus [1991J, S. 174).
34 Vgl. dazu F. FURGER: Christliche Sozialethik (1996), S. 492f.
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tenz für die Beurteilung des Ganzen zu besitzen.^^ Dabei kann die
christliche Sozialethik keineswegs auf die ethischen Grundorientierun

gen, von denen bereits exemplarisch und skizzenhaft die Rede war,

verzichten. Sie bilden jedoch nicht mehr (aber auch nicht weniger) als

den Horizont, auf den hin christliche Sozialethik ihre Kompetenz in

konkrete interdisziplinäre Diskurse einbringt. Ihre Aufgabe besteht

dann darin, in bezug auf die kontextuell zu analysierenden und zu lö

senden Probleme heuristische Kriterien zur Umsetzung fundamenta

ler ethischer Optionen, insbesondere der Option für die Armen, zu

entwickeln. Dies verlangt zweifellos die Auseinandersetzung mit Prä

missen, Methoden und Ergebnissen gesellschaftswissenschaftlicher

Forschung und setzt deren Anerkennung als echte Quellen der Ethik

voraus.^® Dieses Bemühen kann jedoch nur in der Haltung eines prin
zipiell gleichberechtigten lernenden und beitragenden Dialogteilneh

mers geschehen, und nicht in der Gewißheit, die „richtigen" Lösungen

bereits von vornherein zu kennen.

Dabei kann und wird der christlichen Sozialethik in besonderer

Weise die Aufgabe zukommen, im Hinblick auf anstehende Klärungs
und EntScheidungsprozesse die zumindest implizit bei allen Beteilig
ten, auch bei den anderen Wissenschaften vorhandenen Wertoptionen
zu erfragen, zu thematisieren und miteinander ins Gespräch zu brin
gen; sie wird bemüht sein, „die Einseitigkeit systemischer Perspekti
ven" aufzubrechen und insbesondere advokatorisch für jene einzutre
ten, die von Entscheidungen betroffen sind, ohne ihre berechtigten Be
dürfnisse selbst geltend machen zu können.^®

35 Diese methodologische Umorieiilierung im Sinne echter Interdisziplinarität ist nicht
als Kapitulation vor der Fülle und der Disparatheit der Anforderungen zu deuten, son
dern vielmehr als Neuorientierung der Rolle, in der sich Christliche Sozialethik und die
sie betreibenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehen,
36 Vgl. dazu wiederum W. KERBER: Ordnungspolitik (1990), 29 - 33, und A. LIEN-
KAMP: Quellen der Ethik? (1995).

37 „Unsere Kultur wird durch die Human- und Sozial Wissenschaften geprägt. Deshalb
müssen auch theologisch die Ansatzpunkte für die Verkündigung des Evangeliums je
neu gefunden werden. Wenn diese missionarische Aufgabe nicht gesehen wird, besteht
Gefahr, daß der ...Weg ins Ghetto einer wirklichkeitsfernen, in ihrer Geschlossenheit
durch nichts anfechtbaren Philosophie und Theologie führt. Eine so eng verstandene ka
tholische Gesellschaftslehre hätte aber auch zu den brennenden ordnungspolitischen
Problemen von heute nichts Entscheidendes zu sagen." (W. KERBER: Ordnungspolitik
(1990), S. 32)
38 F.-X. KAUFMANN: Herausforderung christlicher Sozialethik (1996), S. 218; F. FÜR
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Eine christliche Sozialethik, die in dieser Weise arbeitet, steht als ei

ner der Träger kirchlich-sozialethischer Kompetenz wiederum im Aus

tausch mit den beiden anderen Trägern. Die skizzierten Perspektiven

ergänzen deshalb die Positionsbestimmung der lehramtlichen Sozial

verkündigung. Mit ihrer Zurücklialtung gegenüber den sogenannten

„technischen Lösungen" und gegenüber einer Festlegung auf ganz be

stimmte politische Entscheidungen bewahrt sie sich die Freiheit zur

prophetischen Einsprache, zum moralischen Appell, der nicht vor

schnell mit dem Verweis auf die Schwierigkeit der Verhältnisse, die

Komplexität der Zusammenhänge und systemischen Sachzwänge als

unangemessen, naiv oder obsolet abgetan werden sollte. Vielmehr

kann der prophetische Einspruch im Sinne der Option für die Armen

als Wegweiser wahr- und ernstgenommen werden, sofern das Zusam

menwirken der drei Akteure im dargelegten Sinn einen Vermittlungs
zusammenhang konstituiert, der den prophetischen Appell mit authen

tischer Praxis und argumentativer Stärke verbindet.

Zusammenfassung

HEIMBACH-STEINS, Marianne: Einmi
schung und Anwaltschaft. Zur so
zialethischen Kompetenz der Kirche,
ETHICA; 5 (1997) 3, 255 - 276

Die Frage nach der sozialethischen Kom
petenz der Kirche wird gestellt im Hori
zont des theologischen Selbstverständnis
ses von Kirche als Sakrament und Volk

Gottes (Vatikanum II). Als eigene Gestalt
von Welt, die sich in der Erfahrung von
Befreiung und Erlösung formt, hat Kirche
eine gesellschaftliche, politische und pro
phetische Kompetenz, die an ihr selbst
sichtbar werden muß, wenn sie auch ge
sellschaftlich wirksam werden soll. Letz

teres geschieht im Zusammenwirken von
kirchlicher Basis, Lehramt und wissen
schaftlicher Sozialethik als den drei Säu

len des sozialen Lehrens der Kirche. In
diesem Prozeß sucht die wissenschaftli
che Sozialethik den Dialog mit Human-
und Gesellschaftswissenschaften zur
Analyse der gesellschaftlichen Herausfor
derungen und zur Verständigung über die

Summary

HEIMBACH-STEINS, Marianne: Inter-
ference and Advocacy. On the Social
Ethical Competence of the Chimch, ETHI
CA; 5 (1997) 3, 255 - 276

Wlien raising the question of the church's
social ethical competence, one has to bear
in mind the way the church sees itself in
theology, namely as a sacrament and as
God's people (Vatican Council II). The
church's presence in the world, which is
shaped by the experience of liberation
and salvation, involves its having a social,
political and prophetic competence that
has to be visualized by the church itself if
it is to become efficient in society. The
idea as such is being put into practice by
the collaboration of three different au-

thorities as there are the church's basis,
its official teaching as well as Social Eth-
ics as an academic discipline. These are,
at the same time, the three pillars of the
church's social teaching. Within this
process Social Ethics is looking for a dia-
logue with the humanities and the social

GER: Christliche Sozialethik (1996), S. 492; A. ANZENBACHER: Zur Kompetenz der Kir
che (1988), S. 84f.
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Standards sozialer Gerechtigkeit in der sciences in order to analyse social
Gesellschaft. Kriteidum ist dabei die challenges and to define more clearly
christliche Option für die Armen. what are the Standards of social justice in

Society. In this, the criterion is the
Christian option for the poor.

Kirche Church

Volk Gottes God's people
Dialog Dialogue
Interdisziplinarität Interdisciplinary research
Option für die Armen Option for the poor
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DER UNTERGANG DER „ESTONIA" - INDIVIDUELLE FEHLER

UND SYSTEMDOMINANZ

Dr. phil., Dipl. rer. pol. Maring, Matthias, Wissenschaftlicher Assistent am
Institut für Philosophie an der Universität Karlsruhe (TH). Geb. 1950. Stu
dium der Volkswirtschaftslehre und der Philosophie in Karlsruhe. 1979
Dipl. rer. pol. 1985 Promotion in Philosophie.
Neuere Publikationen: Technikverantwortung. Güterabwägung - Risikobe
wertung - Verhaltenskodizes (Hg. mit H. Lenk, 1991); Wirtschaft und Ethik
(Hg. mit H. Lenk, 1992); Verantwortungskonflikte und Dilemmata (Ethik &
Unterricht, 1993); Die ethische Dimension des naturwissenschaftlichen Un
terrichts (edition ethik kontrovers 2, 1994, zusammen mit H. Lenk); Be
gründung, Erklärung, Gesetzesartigkeit in den Sozialwissenschaften (in H.
Stachowiak (Hg.): Pragmatik - Handbuch pragmatischen Denkens. Bd. V.
Hamburg 1995, zusammen mit H. Lenk); Technikbewertung - Ernstfall der
vorsorgenden Verantwortungsethik (Jahrbuch für Christliche Sozial Wissen
schaften, 1996, zusammen mit H. Lenk).

1. Der Untergang der Estonia

Vor gut drei Jahren am 28. September 1994 starben bei dem größten
Fährunglück in der Ostsee vor der Insel Utö 852 Personen.^ Die „Esto

nia", gechartert von der estnisch-schwedischen Reederei Estline, war

auf dem Weg von Tallinn, Estland, nach Stocklrolm, Schweden, nur

vier Minuten nach dem Notruf „Mayday" gesunken.^ Die Bugldappe
war abgerissen^, Wasser drang in das Autodeck, die Fähre kenterte

1 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 29.09.1994, 04.10.1994, 10.10.1994,
25.09.1995, 28.09.1995, DIE ZEIT vom 07.10.1994. Bei der „Estonia" handelte es sich
um eine (Ro-Ro-) RolI-on-Roll-off-Auto- und Passagierfähre. Selbst die genau Zahl der
Opfer ließ sich und läßt sich wegen der schlampig geführten Passagierlisten nicht ange
ben. Ursprünglich ging man von 964 getöteten Personen - 776 Passagieren und 188 Be
satzungsmitgliedern - aus. Der offizielle Untersuchungsbericht zum Estonia-Unglück
wurde im übrigen für 1996 erwartet; er ist immer noch nicht veröffentlicht.
2 Der Notruf wurde 24 Minuten nach Mitternacht erst beim Kentern des Schiffes ab

gesetzt.

3 Videoaufnahmen des untergegangenen Schiffes zeigen dies.
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und sank. - Der Notruf wurde laut Zeugenaussagen erst eine halbe

Stunde, nachdem das Eindringen des Wassers in das Schiff bemerkt

worden war, gefunkt. Ein früherer Notruf und ein Nicht-gegen-die-
Wellen-Anfahren mit dem Bug hätte helfen können, meinte ein See

sicherheitsinspektor nach dem Unglück. Andere Zeugen wollen sogar
eine Stunde vor dem Notruf eine gewisse Schlagseite des Schiffes be

merkt haben. - Eine finnische Fähre, die eine halbe Stunde nach dem

Notruf am Unfallort eintraf, konnte zusammen mit Rettungshub

schraubern und anderen Schiffen nur wenige Personen (137 von offi

ziell 989 Personen an Bord), die es beispielsweise in Rettungsinseln

geschafft hatten, retten. Nur ca. 40 Kraftfahrzeuge befanden sich auf

der Fähre. - In der Hochsaison konnten bis zu 2.000 Passagiere und

460 Autos an Bord sein. - Eine der nach dem Unglück häufig gestell

ten Fragen war, ob der Kapitän unverantwortlich gehandelt hatte, als

er einer Überfahrt angesichts der Wetterverhältnisse zustimmte. Vor
dem Ablegen des Schiffes war zwar Sturm vorhergesagt worden, je

doch kein Orkan, so daß es der Kapitän für unbedenklich hielt, die

Überfahrt zu machen. Das Wetter war nicht extrem (gemessene Wind
stärke vor der Küste Finnlands 54 km/h), die Fähre war auch schon

bei schlechterem Wetter auf See und sollte bis zu einer Windstärke

von 108 km/h fahrtauglich sein. Zum Unglückszeitpunkt betrug die
Windstärke 90 km/h.

Die zu Hilfe gekommenen Schiffe setzten keine Rettungsboote aus,
da diese bei der herrschenden Windgeschwindigkeit nicht mehr
zurückgeholt hätten werden können; die Rettungshubschrauber waren
nicht rechtzeitig am Unfallort, weil der Notruf zu spät abgesetzt wur
de, und so erfroren und ertranken weitere 97 Menschen. Einer der

Kapitäne sagte später aus, daß er in erster Linie für sein Schiff und

seine Passagiere verantwortlich sei.

Die Estonia wurde 1980 in Papenburg gebaut. Sie verfügte über
Überwachungskameras und Notsignale zur Kontrolle der Luken und
Türen. Diese reichten zur Kontrolle offenbar nicht aus, denn ein Be

satzungsmitglied entdeckte erst auf dem Autodeck (gegen halb eins),

daß im Bug eine innere Luke auf dem Autodeck nicht korrekt ver

schlossen war. Er sagte später aus: „Etwas war verkehrt, die äußere

Tür war zu, aber die innere nicht ganz. Wasser strömte herein, und
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auf dem unteren Deck stand es so hoch, daß es mir bis zum Knie

reichte."

Eine Inspektion kurz vor dem Unglück erbrachte keinerlei Beanstan
dungen; die Besatzung hatte kurz zuvor eine Brandübung ausgezeich
net bestanden - nur eine Luke konnte ,eben' nicht richtig geschlossen

werden.

Die „Estonia" gehörte zu je 50% dem estnischen Staat - unter des

sen Flagge sie fuhr - und einem schwedischen Miteigentümer, der da

durch die Personalkosten auf 25% der ursprünglichen Kosten senken

konnte. Die wirtschaftliche Entwicklung in Estland verlief anfänglich

ohne Gesetze, „die unser Tun regeln konnten, und so mußten wir Risi

ken eingehen" - so der Ministerpräsident zu seinem Wirtschaftskurs.

Und so war es auch im Fährverkehr: Die estnischen Kontrollbehörden

waren damals erst im Aufbau begriffen; die Schiffsinspektoren wur

den von den Reedereien bezahlt. Die wirtschaftliche Entwicklung Est

lands verlief stürmisch: Profitorientierung dominierte über Sozialem

und Sicherheitsfragen - auch in der Schiffahrt. Der Chef der russisch

sprachigen (!) Nachrichten im estnischen Fernsehen bezeichnete die
Regierung als verantwortlich, da diese die Russen - alles erfahrene

Seeleute - gegen Esten ausgetauscht hätte: Sprache wäre wichtiger ge

wesen als Qualifikation.

Die schwedische Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung gegen

die schwedische Seefahrtsbehörde ein, die für die Kontrolle der Fäh

ren, die schwedische Häfen anlaufen, verantwortlich ist; diese hatte

auf Berichte über Bugklappenprobleme der Ro-Ro-Fähren nicht rea

giert. Einen Tag nach dem Unglück ordnete sie Untersuchungen der
entsprechenden Fähren an.

Die Frage nach den Verantwortlichen für die Katastrophe betraf

auch die Papenburger Meyer-Werft und Seefahrt-Klassifikationsstel

len, welche die Tauglichkeit für bestimmte Gewässer bescheinigen. Er-

stere behauptet nun (25.09.1995), daß unsachgemäße Reparaturen im

Bereich der Bugklappe, schlampige Wartung und fachlich unzurei

chende Fähigkeiten bei Besatzung und Management ursächlich bzw.

verantwortlich für das Unglück waren, nachdem man der Werft zuvor

vorgeworfen hatte, das Schiff mangelhaft gebaut zu haben. Man sieht,
daß hier eine ähnliche „Schuldrhetorik" wie bei dem Bhopal-
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Gasunglück in Indien im Gange war und ist."* Schuld sind immer die
anderen.

2. Weitere Unglücke und Beinahe-Unglücke

Weitere Unglücke in der Ostsee in der letzten Zeit waren ein Brand

auf der „Scandinavian Star" 1990 mit 158 Toten; das Personal aus

vielen Ländern konnte den Passagieren wegen Sprachschwierigkeiten

keine lebensrettende Hilfe geben - eine weitere generelle Schwäche

bei Fähr(unglück)en; die Reederei versicherte, dies sei nicht mehr so.
Eine Überprüfung der Sprachfähigkeit von sechs Portugiesen durch
das dänische Fernsehen strafte diese Aussage jedoch Lügen. Auf die

Frage nach dem Weg zu den Rettungsbooten verwies einer zur Infor
mation, ein anderer zum Büffet, vier antworteten gar nicht.

Ein ähnlicher Unfall wie bei der „Estonia" betraf die „Jan Heveli-

usz", bei der nicht bzw. nur mangelhaft gelaschte Ladung - 23 Lkws

und zehn Eisenbahnwaggons - zum Unglück vor Rügen 1993 mit 54
Toten führte.

Ein Beinahe-Unglück ereignete sich am 07.10.1994 in der Ostsee:

Die Fähre „Isabella" der Viking-Line wurde nach einem Wasserein

bruch durch die Bugklappe, die nach der Estonia-Katastrophe extra -

wie auch bei anderen Ostseefähren - zugeschweißt worden war, aus

dem Verkehr gezogen. (Solche Schweißmaßnahmen halten Kritiker für
Heftpflaster-Maßnahmen.) Als Ursache für den Defekt der linken

äußeren Bugklappe wurde von der schwedischen Schiffahrtsbehörde
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4 Vgl. H. LENK: Konkrete Humanität (1997),
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3. Systemtheorie als Analyserahmen

Wählt man einen systemtheoretischen Ansatz^ zur Untersuchung von
solchen Unfällen bzw. Beinahe-Unfällen und allgemeiner von Wirt

schaft, Technik und Gesellschaft, so ergeben sich drei eng verzahnte

und zusammenhängende Problembereiche: Auf der Mikroebene stel

len sich Fragen individuellen Handelns und individueller Verantwor

tung; das individuelle Handeln ist in eine Mesoebene mit Unterneh

men, Korporationen, Märkten, Arbeitsteilung usw. und in eine Ma

kroebene - Staat, Gesamtgesellschaft, Moral, Recht usw. - eingebettet

und wird von Faktoren dieser Ebenen beeinflußt. Typisch für die Mi

kroebene sind Verantwortungs- und Rollenkonflikte im Rahmen von

Arbeitsverhältnissen, in denen der einzelne Arbeitnehmer, wenn er

für andere als i. e. S. betriebliche Interessen eintritt, überfordert sein

kann. Die Mesoebene stellt wegen der Bedeutung kollektiven und kor

porativen Handelns einen besonders wichtigen Bereich technik-, wirt-
schafts- und unternehmensethischer Fragen dar. Ein Vorzug eines sy

stemtheoretischen Ansatzes ist, daß das Handeln von Korporationen

als Handeln eigener Art („sekundäres Handeln") aufgefaßt werden

kann und daß die strukturellen, hierarchischen und funktionalen Ver

flechtungen und Zusammenhänge in Korporationen beachtet und deut

lich betont werden. Einschlägig auf der Mesoebene sind etwa die Fra

gen der internen und externen Verantwortung von und in Korporatio

nen, die auf einer rein individuellen Ebene allein nicht angegangen

werden können, die Probleme der Arten von Verantwortung (können

Korporationen moralisch verantwortlich sein®, wem gegenüber sind
Korporationen in welcher Hinsicht und in welchem Sinne des Aus-

5 Vgl. H. LENK / G. ROPOHL (Hg.): Systemtheorie als Wissenschaftsprogramm
(1978); G. ROPOHL: Eine Systemtheorie der Technik (1979) zur „Systemtheorie der
Technik"; speziell zur Ökonomie M. MARING: Märkte und Handlungssysteme (1985).
6 Unternehmen, allgemeiner: Korporationen, haben große Macht und Einfluß, sind

Hauptakteure in hochentwickelten Industriegesellschaften. Ihre - ökonomische, soziale
usw. - Verantwortung ist zentraler Gegenstand nicht nur der angloamerikanischen Dis
kussion: Diese Diskussion wird aber nicht nur inhaltlich, d. h. bezogen auf die Art der
Verantwortung, geführt, sondern es wird auch erörtert, ob denn Korporationen als sol
che und in welchen Hinsichten (z. B. auch in moralischer neben der sozialen und recht
lichen) verantwortlich sein können. Dies ist bisher in Deutschland viel zu wenig beach
tet worden, obwohl sich die Auswirkungen des Handelns von Korporationen hierzulan
de nicht wesentlich von denen in den USA unterscheiden (vgl. M. MARING: Modelle kor
porativer Verantworung (1989)).
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druckes „verantwortlich"?) usw. Zur Mesoebene gehören neben den
Unternehmen intermediäre Organisationen wie Gewerkschaften, Ar

beitgeberverbände, Konsumentenorganisationen. Zur Makroebene
gehören zusätzlich Fragen der Eigentums- und Wirtschaftsordnung,
der wirtschafts- und technikrelevanten Gesetze, der nationalen und in

ternationalen Vereinbarungen usw. (vgl. unten).

4. Ebenen der Verantwortung

Unglücke wie bei der „Estonia" werfen also Fragen individueller, kol
lektiver und korporativer Verantwortung und das Problem der Verant-

wortungs(ver)teilung bzw. Verantwortungsbeteiligung auf.^ Hierbei

Tab. 1 (VERANTWORTUNGS-)HIERARCHIE® AUF ANBIETERSEITE
EINER VOLKSWIRTSCHAFT

Staaten; internationale Vereinbarungen

Staatliche Instanzen; Wettbewerbs-,

Rahmenordnung, Recht, Moral

Wirtschaft

Branche / Verband

Korporation

Individuum

Individuum

Gesellschaft

7 Vgl. H. LENK / M. MARING: Wer soll Verantwortung tragen? (1995), S. 249 ff.
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sind - wie erwähnt - drei interdependente gesellschaftliche Ebenen,

die nicht trennscharf zu unterscheiden sind, einschlägig und wichtig:

1. Makroebene des (Wettbewerbs-)Systems und der (Welt-)Gesell
schaft,

2. Mesoebene der Korporationen und

3. Mikroebene der Individuen.

Diese Ebenen sollen mittels des in Tab. 1 dargestellten Schaubildes

vereinfacht verdeutlicht werden.

In bezug auf die Verantwortlichen für das Estonia-Unglück wird fol

gende These vertreten: Es gibt trotz individueller Fehler und Versäum

nisse keinen Alleinverantwortlichen. Es gibt Verantwortliche auf allen

drei Systemebenen und es gibt eine Systemdominanz in Wettbewerbs

strukturen.

5. Makroebene des (Wettbewerbs-)Systems und

der (Welt-)Gesellschaft

Wettbewerbs-, Systembedingungen sind zwar mitursächlich, jedoch

nicht verantwortlich. Regelsetzende Instanzen wie Parlamente, Regie

rungen, internationale Vereinigungen sind in bezug auf Billigflaggen,

Zweitschiffahrtsregister, Sicherheitsstandards usw. für die Erhöhung

der Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. die hohe Eintrittswahrscheinlich

keit des Unglücks mitverantwortlich.

Auch im Fährbereich entsteht eine für Wettbewerbsprozesse typi

sche Fallen-Situation®: Wer Geld in Sicherheit investiert, hat Kosten
nachteile gegenüber den anderen Wettbewerbern; es handelt sich um

ein ,Spiel' gegen die Passagiere. Gesetzliche, moralische und sonstige

8 Vgl. G, ROPOHL: Ethik und Technikbewertung (1996), S. 347, 353, zur Subsidia-
rität in der Technikbewertung und Hierarchie in der Gesellschaft.

9 Eine etwas andere Sicht der Dinge finden wir z. B. bei K. HOMANN /1. FIES: Wirt
schaftsethik und Gefangenendilemma (1991), S. 610: „Die für Märkte geltenden Spielre
geln sind bewußt so konstruiert [menschengeinacht?!], daß die Spielzüge in einer kollek
tiven Selbstschädigung der Anbieter resultieren - zum Wohl der Nachfrager, der Kon
sumenten!" Die Anbieter und die Nachfragenden befänden sich auf Märkten je in einem
Prisoners' Dilemma zum Wohle der je anderen Seite. Der „Wettbewerb" sei „ein Dilem
ma, das die Marktwii'tschaften [!] westlichen Typs gezielt etabliert" hätten. - Doch dies
gilt wohl kaum bei einem reinen Preiswettbewerb in bezug auf die Fährpassage, bei
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Normen und Regeln werden im Wettbewerb nur so weit wie unbe

dingt nötig »befolgt': Es gibt eine „Tendenz zur »GrenzmoraT er

folgreich sind diejenigen, die das „jeweils mögliche Geiingstmaß an
Verkehrsmoral besitzen"". Dieser Erfolg durch „die jeweils mögliche
,MindestmoraT wirkt bei einer gewissen Breite des Vorkommens [...]
als objektiver Marktdruck gegen die einzelnen" Marktteilnehmer, und

diese können sich der Tendenz zur Grenzmoral nur „bei Strafe von

Verlusten oder geschäftlichem Untergang" widersetzen.

Man könnte zu diesem Bereich eine These der Systemdominanz in
überindividuellen Wettbewerbsstrukturen formulieren": Verstöße ge
gen die sogenannte Markt- bzw. Wettbewerbslogik - auch moralisch

motivierte - können zum Untergang - in doppelter Bedeutung - füh
ren. Es ist allerdings zu beachten, daß die ökonomischen Gesetze z. B.

von Angebot und Nachfrage von institutionellen Voraussetzungen, wie
etwa der Wirtschafts- und Rechtsordnung, abhängig sind, bedingte

dem die Sicherheit einen Preis von Null hat und einem quasi-externen Effekt gleicht!
Die Sicherheit der Passagiere läßt sich analog zum Schutz der Umwelt, deren Preis Null
ist, analysieren. Ausreichende Sicherheit ist nicht vorhanden, weil ihr Konkurrenzpreis
für die Fährgesellschaften zu hoch wäre. - In bekannt tautologischer Manier der reinen
ökonomischen Theorie schreiben HOMANN / PIES (ebd., S. 612 f.) in bezug auf den Um
weltschutz und die Frauenemanzipation am Arbeitsplatz: Diese Probleme seien „nicht
ein Resultat ineffizienter Märkte, sondern im Gegenteil ein Resultat effizienter Märkte,
die allerdings von unvollkommenen Spielregeln gesteuert werden. Die Rahmenordnung
ist in beiden Fällen lückenhaft." Märkte böten also immer effiziente Lösungen, wenn
nur alles marktmäßig geregelt sei. Zweifellos haben HOMANN/PIES (ebd., S. 611) in
bezug auf die Lösungsmöglichkeiten von Dilemmasituationen zum Teil recht: „/Uige-
sichts von Dilemmastrukturen sind moralische Probleme der Wirtschaft systematisch
kollektiver Natur und können demzufolge nicht vom einzelnen, sondern nur kollektiv
gelöst werden". Kollektiv und individuell könnten und sollten aber m. E. die Probleme
angegangen werden, dies u. a. wegen der Regelungsunterbestimmtheit, den Einhaltungs
und Kontrollproblemen. Es gibt im übrigen keinen Regeldeterminismus i. S. einer deter
ministischen Regelbefolgung, außer in neoklassischen Reaktionsmodellen, in denen
nicht gehandelt wird und sich ethische Fragen insofern überhaupt nicht sinnvoll stellen
lassen.

10 G. BRIEFS: Sozialreform und Sozialgeist der Gegenwart (1959), S. 162.
11 Ders., ebd.

12 Ders., ebd.

13 Vgl. zur „Sachdominanz in Sozialstrukturen" H. LINDE: Sachdominanz (1972): Sa
chen haben eine „verhältnisbestimmende soziale Qualität" (ebd., S. 59); sie „dominieren
[...] soziale Verhältnisse [...] (so Marx), nicht anders als rechtliche und sittliche Normen
oder Institutionen (so Dürkheim)" (ebd., S. 64). Soziale „Verhältnisse [...] werden [...]
von vor- oder überindividuell gegebenen Regelungen (mit ihren Obligationen und Grati
fikationen) dominiert [...], welche die Individuen, die in sie eintreten oder die ihnen
durch Zuschreibung unterworfen sind, en bloc akzeptieren oder akzeptieren müssen"
(ebd., S. 36 f.).
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Geltung haben und keineswegs in vergleichbarer Allgemeinheit gelten

wie Naturgesetze. Selbst innerhalb institutioneller Rahmenbedingun

gen und Arrangements sind Abweichungen und Ausnahmen möglich.
Naturgesetze können im Gegensatz zu ökonomischen Gesetzen nicht

übertreten werden. Konflikte zwischen moralischen und betrieblich

ökonomischen Prinzipien - letztere folgen scheinbar allgemeingültig

aus der Wettbewerbslogik - können also nicht mit dem Verweis auf

die absolute Geltung ökonomischer Gesetze ausgeschlossen werden. Es

gibt auch in Wettbewerbssituationen Handlungsspielräume, die

Verantwortlichkeiten konstituieren, trotz aller Systemdominanz.

Einer der größten Schwachpunkte im Rahmen des Wettbewerbssy

stems ist der ungeheure Zeitdruck: Immer größere Schiffe sollen mit

mehr Passagieren, Pkws und Lkws in kürzerer Fahrzeit und mit kürze

ren Eincheckzeiten immer häufigere Ab- und Überfahrten bewältigen.
Die Ostseefähren - und sicherlich nicht nur diese - sind überdies nur

im Sommer ausgebucht, das restliche Jahr bestehen riesige Überkapa
zitäten. Rigoroser und ruinöser Preiswettbewerb mit Schnäppchenan

geboten ist die geradezu wettbewerbslogische Folge. - In bezug auf die
Ärmelkanalüberfahrten ist mit dem Bau des Kanaltunnels und mit der

Konkurrenz durch den Zugverkehr mit „Le Shuttle" eine noch rigo
rosere Wettbewerbsspirale in Gang gesetzt worden.
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beria, Zypern, Malta, von den Philippinen, den Bahamas und weiteren

Ländern dar; diese vertreiben andere Reedereien aus dem Wettbe

werb. Die Löhne auf den Schiffen aus diesen Ländern liegen bei ca. ei
nem Fünftel der deutschen Löhne; Überstunden sind oftmals unent
geltlich zu leisten. Ebenso problematisch sind die Zweitregister für

14 Die Zugbetreibergesellschaft .erwirtschaftete' im 1. Halbjahr 1995 einen Verlust
von 1,1 Mrd. DM; die Zinszahlungen wurden für 18 Monate ausgesetzt. Inzwischen soll
es betriebswirtschaftlich besser aussehen; Umschuldungsverhandlungen zwischen der
Betreibergesellschaft und den Gläubigerbanken sind im Gange (vgl. Frankfurter Rund
schau vom 08.10.1996, Nr. 234, S. 13): So sollen acht Milliarden Francs Schulden in
Untemehmensanteile umgewandelt werden; die Banken würden dann 45,5% der Aktien
halten. Weitere 30 Milliarden Francs Schulden werden in Obligationen umgetauscht,
von diesen können 2003 acht Milliarden Francs in Aktien umgewandelt werden (der
Bankanteil würde dann 60,6% betragen). Für die restlichen Schulden soll ein Zinssatz
unter Marktniveau gelten; bis 2003 müßten so jährlich 3,2 Milliarden Francs Zinsen be
zahlt werden - 20 Milliarden weniger als ursprünglich vereinbart.
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Schiffe^^: nur die Flagge bleibt, die Normen werden gesenkt, die Ko
sten - die betrieblichen! - sinken ebenfalls.

Ein Problem auf der Makro- und Mesoebene ist die Umsetzung und

Kontrolle der technischen IMO-Standards {Internationale Maritime Or

ganisation) der Vereinten Nationen: In den Häfen wird nach den Stan

dards der jeweiligen Länder geprüft und beurteilt, und diese landes

spezifischen Normen sind sehr unterschiedlich. Aber auch hier finden

wir eine Tendenz nach ,unten'.

6. Mängel des Fährtyps

Technische Mängel des Fährtyps sind: ein bzw. mehrere Decks, die ei

nen Raum ohne Schotten und Trennungen der Decks bilden; mangeln

des Vertanen der Lkws und sonstiger schwerer Ladung. Verbesserun

gen bezüglich des Fährtyps sind durchaus möglich, nämlich: mobile

(Quer-)Schotten gegen eindringendes Wasser und verrutschende La-

dung^*^, Autodecks müssen höher liegen als der Wasserspiegel (1990
von der IMO erlassen - diese Normen gelten aber nur für Neubauten;

ältere Schiffe können bis zum Jahr 2005 nachgerüstet werden). Durch

Schotten würde aber das Be- und Entladen länger dauern. Und Zeit

ist Geld, wie ja seit langem bekannt! Die Bugklappe, die einen unge
heuren Druck aushalten muß, ist ein weiterer genereller Schwach

punkt der Technik solcher Fährtypen. Der GAU für Ro-Ro-Fähren ist

der Bugklappenabriß: Nur 30 cm Wasser auf dem Autodeck ohne
Schotten wiegen ca. 1.000 Tonnen und können bei entsprechender
Verlagerung das Schiff in Minutenschnelle zum Kentern bringen.
Je größer die Fähren, desto länger dauert auch die Evakuierung; bei

Fähren mit bis zu 3.000 Passagieren wie der „Silja Europa" ist eine

15 Vgl. hierzu im Zusammenliang mit den nicht gerade seltenen Tankerunglücken z. B.
Frankfurter Rundschau vom 16.01.1993, Nr. 13, S. 14. Die Zweitregister wurden als
Reaktion auf die Länder mit den Billigflaggen eingeführt. Eine sich nach unten bewegen
de Spirale in bezug auf die Sicherheit enthielt so weitere Dynamik.
16 Der Einbau kostet ca. 1-2 Mio. DM pro Fähre - ein zu hoher Preis zur Behebung

eines prinzipieUen Typmangels und nicht etwa eines bloßen Fehlers?! Im Sommer 1996
beschlossen immerhin Großbritannien, die Skandinavischen Staaten und Deutschland,
daß die Nordsee- und Ostseefähren ab 1998 strengeren Sicherheitsauflagen genügen
und gegebenenfalls umgebaut werden müssen; osteuropäische Staaten traten dem Ab
kommen nicht bei (vgl. Frankfurter Rundschau vom 16.08.1996, Nr. 190, S. 26).
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Evakuierung auch nur der Hälfte der Passagiere völlig illusorisch. Si
cherheitsexperten meinen sogar, daß bei einem Unglück ca. 90% der
Passagiere nicht gerettet werden könnten.

7. Mesoebene der Korporationen

Auf korporativer Ebene stellt sich die Frage nach der Verantwortung

der Reederei und einzelner Manager: Auch wenn sich der Sachverhalt

aus den Zeitungsberichten nicht in allen Einzelheiten aufklären läßt,

so steht doch fest, daß aus Kostengründen offenbar (?) unerfahrenere

Seeleute angeheuert wurden und die Schiffsinspektoren aus der Kasse

der Reederei bezahlt wurden - letzteres nicht gerade ein Beweis für

deren Unabhängigkeit. Man muß allerdings auch anmerken, daß jede

einzelne Reederei in ein Dilemma verstrickt war bzw. heute noch ist:

Investiert sie allein in Sicherheit, kann das ruinös für sie sein. Freilich

kann Sicherheit auch ein Verkaufsargument sein! Man denke nur an

bestimmte Autotypen oder Fluglinien.

Reedereien sind wie Unternehmen generell Korporationen und diese

können nicht-reduzierbar, überindividualistisch handeln im sekundä

ren Sinne, auf höherer gesellschaftlich fingierter, symbolisch-seman

tisch strukturierter Ebene als Personen; ihre Handlungen sind aber

nichtsdestoweniger real. Die Verantwortung von Korporationen - der

Reederei - ist nicht mit der unmittelbar zu tragenden direkten, per

sönlichen Verantwortung gleichzusetzen. Die traditionelle geradezu

apriorische Kopplung der moralischen Verantwortungszuschreibung

an natürliche Personen und die auf Individuen bezogenen Verantwor
tungskonzepte scheinen unüberwindliche Hindernisse zu sein, um den

Korporationen moralische bzw. moralanaloge Verantwortung zuzu

schreiben. Doch muß dies so sein? Ist man nicht eigentlich mit der

ausschließlichen Beschränkung auf individualistische Modelle geschei

tert? Auch metaphysische Voraussetzungen i. S. eines bestimmten on-

tischen Substrats, einer Substanz oder einer Entität (i. d. R. einer Per

son, eines Menschen) als Bedingungen der Zuschreibung von Intentio-
nalität, (moralischer) Verantwortung sind dafür nicht hinreichend.
Moralische Verantwortung ist nicht direkt abhängig bloß von (realen)

physischen Eigenschaften oder biologischen Kriterien. Das zentrale
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Problem im Hinblick auf korporative moralische Verantwortung be

steht nicht darin, ob Korporationen metaphysische Personen sind. Ent

scheidend ist das Ziel der Verhaltenssteuerung von Korporationen.

Diesem Ziel dient z. B. auch das An-den-Pranger-Stellen von Korpora

tionen, die Hester-Prynne-Sanktion nach Peter FRENCPI, die abschrek-

kend wirken, das Image und die Reputation des Korporation angreifen

und damit Reformen bewirken soll.^^ Eine öffentliche Ächtung von
Korporationen kann ein geeignetes Instrument zur Verhaltenssteue

rung von Korporationen insbesondere dann sein, wenn rechtliche Re

gelungen nicht greifen bzw. - wie bei der Estonia - eingehalten wur

den, aber nicht ausreichend sind, da die Reputation einer Korporation

beispielsweise Konsumentenentscheidungen beeinflußt. Auch kann die

Hester-Prynne-Sanktion Vorstufe von Boykotts sein. Man denke als

Beispiel hierfür etwa an die Proteste und das Boykottieren einer Mine

ralölfirma durch Verbraucher, die dazu führten, daß die Ölplattform
Brent Spar im Juni 1995 nicht im Atlantik versenkt wurde.

Die korporative Verantwortung in den Unternehmen muß mit der

persönlichen Verantwortung, sowohl der Aufgaben- und der Rollen

verantwortung, die jemand als Person in einer bestimmten Rolle - z.

B. als Kapitän - trägt, wie auch mit der moralischen persönlichen Ver

antwortung in Verbindung und möglichst zur Vereinbarkeit gebracht
werden. Erstere ist zwar nicht reduzierbar oder rückführbar auf indi

viduelle Verantwortung allein, aber es ist notwendig, eine Rückbezie-
hung der korporativen Verantwortung auf die persönliche Verantwor
tung in einem theoretischen Verantwortungsmodell zu analysieren
und nachzuzeichnen. Denn es gibt kein sekundäres Handeln ohne

primäres Handeln; sekundäres Handeln ohne primäres Handeln liefe
leer - ebenso wäre korporative Verantwortung ohne persönliche Ver
antwortung der Beteiligten innerhalb der Korporationen leer; es geht

17 Vgl. P. FRENCH: Collective and Corporate Responsibllity (1984), S. 194 ff., vgl.
auch „Shame, Responsibllity and the Corpoi-ation", hg. v. H. CURTLER (1986). P.
FRENCH, der den Ausdruck „Hester-Prynne-Sanktion" einführt, benutzt ihn in Anleh
nung an den Roman „Der scharlachrote Buchstahe" von N. HAWTHORNE (1976). HA-
WTHORNE schildert in dem Roman einen Gerichtsprozeß gegen eine Frau — Hester
Prynne - wegen Ehebruchs: Diese wird statt zur Todesstrafe „nur dazu verurteilt, drei
Stunden auf dem Gerüste des Prangers zu stehen und von da an bis an ihr Lebensende
ein Zeichen der Schande auf ihrer Brust zu tragen" - den scharlachroten Buchstaben A
für adultery - Ehebruch (ebd., S. 73).
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also um eine Ergänzung und Vermittlung der Verantwortungstypen

und nicht etwa um eine Ersetzung oder Abschiebung der Verantwort

lichkeiten. Es kann Verantwortliche auf mehreren Ebenen geben und

beim Estonia-Unglück ist dies der Fall.

8. Mikroebene der Individuen

Der Kapitän und andere Besatzungsmitglieder sind tot; schuldhaftes

Handeln i. S. der Absichtlichkeit und insofern Vorwerfbarkeit hin

sichtlich des Unglücks dürften auszuschließen sein. Leichte bzw. gro
be Fahrlässigkeit, die auch vorwerfbar ist, ist m. E. nicht auszu

schließen: Reicht es aus, sich auf elektronische Überwachungssysteme
zu verlassen? Hätte der Notruf nicht früher abgesetzt werden müs

sen? Hätte die Zeugenaussage hinsichtlich der Schlagseite nicht beach

tet werden müssen? Hätte der Kapitän nicht beidrehen müssen? Da all

diese Fragen mit „Ja" zu beantworten sind, glaube ich, daß eine Mit

verantwortung des Kapitäns und einzelner Besatzungsmitglieder gege
ben ist - und zwar in rollenmäßiger und moralischer Hinsicht und in

Abhängigkeit der Stellung, des Ranges und der Eingriffsmöglichkeiten

des einzelnen, d. h., daß der Kapitän mehr Verantwortung trug bzw.
generell trägt als ein einfacher Matrose.

Die Arbeitsteilung in Unternehmen und bei Großprojekten er
schwert die Zurechnung und Zuordnung von (unerwünschten) Hand
lungsfolgen, die Zuschreibung von Verantwortung samt deren Arten

und Dimensionen. Die individualistischen Konzepte der Ethik und Phi
losophie, die gängig waren und sind, auch in Technik und Ökonomie,
werden diesen Problemen allein nicht gerecht, reichen offenbar nicht

(mehr) aus; sie richten ihr Augenmerk fast ausschließlich auf indivi
duelle Handlungen und nicht auf interaktioneile, korporative Hand
lungsformen. Ethische Ansätze sind bislang in der Tat zu stark indivi-

duen- und personenorientiert gewesen, beachteten zu wenig soziale,
gesellschaftliche Aspekte, sind nicht ausreichend sozialethisch, sozial
philosophisch ausgerichtet. Das wurde schon früher betont.^®

18 H. LENK: Pragmatische Vernunft (1979), S. 69 ff.
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18 H. LENK: Pragmatische Vernunft (1979), S. 69 ff.



290 Mattias Maring

Hinsichtlich der Verhinderungsmöglichkeiten bei dem Estonia-

Unglück und bei verwandten Fällen wird eine - zu den Fragen nach

den Verantwortlichen - parallele These vertreten: Nur im Verbund

der drei genannten Hierarchieebenen können Maßnahmen eingeleitet

und ergriffen werden, um die Wahrscheinlichkeit des Eintretens sol

cher Unglücke zu vermindern; dies u. a. wegen je spezifischer Rege
lungsdefizite, -mängel bzw. -stärken auf der jeweiligen Ebene. Rege
lungsansätze auf je nur einer Ebene sind unterbestimmt; das Problem

der Regeldurchsetzung und -einhaltung kann so nicht befriedigend an

gegangen werden; soziale und Prisoners' Dilemmata bezüglich Sicher

heit usw. können so nicht aufgelöst werden.

Maßnahmen und Formen der Institutionalisierung - d. h. die sozial

normierte und eventuell kontrollierte Umsetzung in die Handlungspra

xis - sind nicht in bezug auf eine Ebene und auf das rein Technische

- Schotteneinbau usw. - zu beschränken. Da technische und wirt

schaftliche Fragen und Probleme - z. B. Produktsicherheit, Unterneh

mensziele, Rahmenordnung - aufs engste miteinander verknüpft sind,

ist es sinnvoll, diese Fragen der Institutionalisierung im ökonomi

schen, politischen und technischen Kontext zu behandeln.

9. Gesellschaftliche Hierarchie, Subsidiarität und Verantwortung

Zum Zusammenhang von gesellschaftlicher Hierarchie und Subsidia-

rität^° einerseits und Verantwortung und Sicherheit andererseits wird
die folgende programmatische These vertreten und verfolgt:
Was auf individueller Ebene nicht lösbar ist, weil es beispielsweise

moralischen Heroismus bzw. Märtyrertum verlangen würde, sollte auf

19 Vgl. H. LENK/M. MARING: Zum Verhältnis von Technikethik und Wirtschaftsethik
(1995), S. 34 f.

20 Vgl. G. ROPOHL: Technikbewertung (1994), z. B. S. 338 und 0. von NELL-
BREUNING: Subsidiaritätsprinzip (1962) zur Subsidiarität, M. MARING: Modelle (1989)
zur Idee eines Hierarchiemodells. Das Subsidiaritätsprinzip darf nicht mit einem Be
helfs- oder Ersatzprinzip verwechselt werden; das Subsidiaritätsprinzip ist ,verwandt'
mit dem Solidaritätsprinzip - beide sollen das „bonum commune" fördeni (NELL-
BREUNING: Subsidiaritätsprinzip, S. 827, 831). Die „negative Version" des Subsidiaritäts-
prinzips besagt, daß einem Mitglied der Gemeinschaft geholfen werden soll, wenn des
sen „Leistungsfähigkeit überfordert" ist; „die positive Version [...] fordert [...]: was im
mer die Gesellschaft (Gemeinschaft) tut, soll den Gliedern ,subsidium affere', Hilfe brin
gen, Beistand leisten, förderlich sein" (ebd., S. 827 f.).

290 Mattias Maring

Hinsichtlich der Verhinderungsmöglichkeiten bei dem Estonia—
Unglück und bei verwandten Fällen wird eine — zu den Fragen nach
den Verantwortlichen — parallele These vertreten: Nur im Verbund
der drei genannten Hierarchieebenen können Maßnahmen eingeleitet
und ergriffen werden, um die Wahrscheinlichkeit des Eintretens sol-
cher Unglücke zu vermindern; dies u. a. wegen je speziýscher Rege—
lungsdeýzite, —mängel bzw. -stärken auf der jeweiligen Ebene. Rege—
lungsansätze auf je nur einer Ebene sind unterbestimmt; das Problem
der Regeldurchsetzung und -einhaltung kann so nicht befriedigend an-
gegangen werden; soziale und Prisoners’ Dilemmata bezüglich Sicher-
heit usw. können so nicht aufgelöst werden.

Maßnahmen und Formen der Institutionalisierung — d. h. die sozial
normierte und eventuell kontrollierte Umsetzung in die Handlungspran
xis — sind nicht in bezug auf eine Ebene und auf das rein Technische
— Schotteneinbau usw. — zu beschränken. Da technische und wirt—
schaftliche Fragen und Probleme — z. B. Produktsicherheit, Unterneh-
mensziele, Rahmenordnung — aufs engste miteinander verknüpft sind,
ist es sinnvoll, diese Fragen der Institutionalisierung im ökonomi-
schen, politischen und technischen Kontext zu behandeln.19

9. Gesellschaftliche Hierarchie, Subsidiarität und Verantwortung

Zum Zusammenhang von gesellschaftlicher Hierarchie und Subsidia-
rität20 einerseits und Verantwortung und Sicherheit andererseits wird
die folgende programmatische These vertreten und verfolgt:

Was auf individueller Ebene nicht lösbar ist, weil es beispielsweise
moralischen Heroismus bzw. Märtyrertum verlangen würde, sollte auf

19 Vgl. H. LENK / M. MARING: Zum Verhältnis von Technikethik und Wirtschaftsethik
(1995), S. 34 f.
20 Vgl. G. ROPOHL: Technikbewertung (1994), z. B. S. 338 und O. von NELL—

BREUNING: Subsidiaritätsprinzip (1962) zur Subsidiarität, M. MARING: Modelle (1989)
zur Idee eines Hierarchiemodells. Das Subsidiaritätsprinzip darf nicht mit einem Be—
helfs- oder Ersatzprinzip verwechselt werden; das Subsidiaritätsprinzip ist ,verwandt‘
mit dem Solidaritätsprinzip — beide sollen das „bonum commune“ fördern (NELL-
BREUNING: Subsidiaritätsprinzip, S. 827, 831). Die „negative Version“ des Subsidiaritäts-
prinzips besagt, daß einem Mitglied der Gemeinschaft geholfen werden soll, wenn des-
sen „Leistungsfähigkeit überfordert“ ist; „die positive Version [...] fordert [...]: was im-
mer die Gesellschaft (Gemeinschaft) tut, soll den Gliedern ,subsidium affere‘, Hilfe brin-
gen, Beistand leisten, förderlich sein“ (ebd., S. 827 f.).



Der Untergang der „Eslonia" 291

der nächsthöheren gesellschaftlichen Ebene angegangen werden. Dies
könnte die Ebene der einzelnen Unternehmung, der einzelnen Korpo

ration sein. Ein verbindlicher Unternehmenskodex oder die obligatori

sche Priorität von Sicherheit vor Profit könnte hier hilfreich sein, wo

bei zu beachten ist, daß das einzelne Unternehmen quasi überfordert

sein kann, in eine Fallensituation geraten kann. Ebenfalls zur Meso-

ebene würden Branchenkodizes bzw. -Vereinbarungen zählen, in

denen definitiv hohe Sicherheitsstandards festgeschrieben werden

könnten bzw. sollten. Das Trittbrettfahrer-Problem stellt sich dann al

lerdings auch auf dieser Ebene. Auf der gesellschaftlichen Makroebe

ne könnten die Probleme angegangen werden, die auf den beiden unte

ren Ebenen nicht zureichend lösbar sind. Gesetze, verbindliche Kon

trollen usw. könnten auf dieser Ebene geeignete Instrumente sein. Das

Problem der Grenzmoral stellt sich ohne Frage auch hier erneut. Wer

den - als Folge solcher Überlegungen - Maßnahmen auf der Makro
ebene ergriffen, so bedeutet das nicht, daß Mikro- und Mesohand-

lungssysteme von ihrer Verantwortung vollständig ,befreit' sind, son

dern eine solche oder - wenn man so will - eine andere, jeweils

genauer zu spezifizierende Art von Verantwortung besteht weiterhin.

Das Subsidiaritätsprinzip kann, recht verstanden, auf diese Art auch

die Eigenverantwortung des einzelnen stärken, wenn die dafür notwen

digen Rahmenbedingungen als Unterstützung ,installiert' werden.

Die individuelle moralische Verantwortung hat weiterhin eine Zu

kunft, sie ist und bleibt das prototypische Beispiel und Vorbild der

Verantwortung generell - auch der weitergehenden und i. w. S. kollek

tiven Arten von Verantwortlichkeit. Doch ist sie nicht der einzige rele

vante Verantwortungstyp. Es gibt eben auch eine sekundäre morali

sche oder moralanaloge Verantwortung von Unternehmen, Korpora

tionen usw. Diese korporative Verantwortung ist mit der individuellen

moralischen Verantwortung stets in Verbindung zu sehen und in eine

operational greifbare Beziehung zu setzen. Die individuelle, persönli

che moralische Verantwortung wird immer bei moralisch relevantem

sekundären und primären Handeln mitaktiviert, mitaktualisiert. Wenn

andere in ihrem Wohlbefinden, in ihrer Gesundheit oder gar in ihrem
Lebensinteresse betroffen sind, dann ist das immer moralisch rele

vant. Sekundäre Verantwortung, also Verantwortung für sekundäres,
Organisationelles korporatives Handeln aktiviert primäre Verantwor-
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